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Vorbemerkungen, Anlass und Ziele der Planung

Die Entega AG plant in der Ortsgemeinde 
Rhaunen der Verbandsgemeinde Herrstein-
Rhaunen die Errichtung eines Solarparks. 

Der geplante Solarpark ist ca. 7,1 ha groß. 
Das Plangebiet befindet sich nordwest-
lich des Siedlungskörpers der Ortsgemein-
de Rhaunen auf einer landwirtschaftlichen 
Fläche.

Die Erschließung des Plangebietes ist über 
einen Feldwirtschaftsweg - von der L 182  
kommend - gewährleistet.

Der Solarpark dient der regenerativen Er-
zeugung von Strom und der gleichzeitigen 
Reduzierung des Verbrauchs fossiler Ener-
gieträger.  

Die Bundesregierung verabschiedete mit 
dem „Osterpaket“ im Frühjahr 2022 die 
größte energiepolitische Gesetzesnovelle 
seit Jahrzehnten. Ziel ist der beschleunig-
te und konsequente Ausbau erneuerbarer 
Energien. Bis 2030 sollen der Anteil erneu-
erbarer Energien am Bruttostromverbrauch 
auf mindestens 80 Prozent steigen.

In § 2 der EEG-Novelle, die am 04.01.2023 
in Kraft getreten ist, wird der Errichtung von 
Anlagen zur Produktion erneuerbarer Ener-
gien, wie folgt Vorrang eingeräumt:

„Die Errichtung und der Betrieb von An-
lagen sowie den dazugehörigen Neben-
anlagen liegen im überragenden öffentli-
chen Interesse und dienen der öffentlichen 
Gesundheit und Sicherheit. Bis die Strom-
erzeugung im Bundesgebiet nahezu treib-
hausgasneutral ist, sollen die erneuerbaren 
Energien als vorrangiger Belang in die je-
weils durchzuführenden Schutzgüterabwä-
gungen eingebracht werden.“

Die vorliegende Planung entspricht somit 
den energie- und klimaschutzpolitischen 
Zielsetzungen und -vorgaben der Bundes-
regierung.

Durch die Errichtung des geplanten Solar-
parks wird ein aktiver Beitrag zum konse-
quenten Ausbau erneuerbarer Energien im 
Landkreis Birkenfeld geleistet.

Aktuell beurteilt sich die planungsrechtli-
che Zulässigkeit des Solarparks nach § 35 
BauGB (Außenbereich). Danach ist die Pla-
nung nicht realisierungsfähig. 

Um die planungsrechtlichen Voraussetzun-
gen zur Realisierung der Freiflächen- Photo-
voltaik-Anlage zu schaffen, hat die Ortsge-
meinde Rhaunen gemäß § 1 Abs. 3 und § 2 
Abs. 1 BauGB die Aufstellung des Bebau-
ungsplanes „Solarpark Humesberg“ be-
schlossen.

Parallel zum Bebauungsplan ist entspre-
chend § 2 Abs. 4 BauGB eine Umweltprü-
fung durchzuführen. Der Umweltbericht ist 
gesonderter Bestandteil der Begründung. 

Mit der Erstellung des Bebauungsplanes 
und der Durchführung des Verfahrens ist 
die Kernplan Gesellschaft für Städtebau 
und Kommunikation mbH, Kirchenstraße 
12, 66557 Illingen, beauftragt worden.

Mit der Erstellung des Umweltberichtes ist 
die Milvus GmbH, Jahnstraße 9, 66701 Be-
ckingen, beauftragt.

Flächennutzungsplan

Der vorliegende Bebauungsplan wider-
spricht dem Entwicklungsgebot nach § 8 
Abs. 2 BauGB, wonach Bebauungspläne 
aus dem Flächennutzungsplan zu entwi-
ckeln sind. 

Gemäß § 8 Abs. 4 S. 2 BauGB kann ein vor-
zeitiger Bebauungsplan aufgestellt werden, 
bevor der Flächennutzungsplan ergänzt 
oder geändert ist, wenn bei Gebiets- oder 
Bestandsänderungen von Gemeinden oder 
anderen Veränderungen der Zuständigkeit 
für die Aufstellung von Flächennutzungs-
plänen ein Flächennutzungsplan fort gilt. 

Im Hinblick auf den Zusammenschluss der 
beiden Verbandsgemeinden Herrstein und 
Rhaunen zum 01.01.2020 und dem da-
mit einhergehenden Planungsbedürfnis für 
einen neuen gemeinsamen Flächennut-
zungsplan kann der vorliegende Bebau-
ungsplan als vorzeitiger Bebauungsplan 
gem. § 8 Abs. 4 S. 2 BauGB aufgestellt wer-
den.

Der in Rede stehende Bebauungsplan be-
darf jedoch, da er nicht aus dem gültigen 
Flächennutzungsplan entwickelt ist, gemäß 
§ 10 Abs. 2 BauGB der Genehmigung durch 
die Kreisverwaltung Birkenfeld als höhe-
re Verwaltungsbehörde (vgl. § 1 Nr. 2 der 
Landesverordnung über die Zuständigkei-

ten nach dem Baugesetzbuch - ZuVO nach 
BauGB -).

Zielabweichungsverfahren	

Aufgrund der Lage des Plangebietes inner-
halb eines Vorranggebietes für die Land-
wirtschaft und innerhalb eines Vorrangge-
bietes Regionaler Biotopverbund wurde ein 
Zielabweichungsverfahren durchgeführt. 
Mit Schreiben vom 17.04.2024 wurde ein 
Antrag auf Abweichung von Zielen der 
Raumordnung gem. § 6 Abs. 2 ROG i.V.m. 
§ 10 Abs. 6 LPlG Rheinland-Pfalz gestellt. 

Mit Bescheid vom 12.02.2026 hat die SGD 
Nord die Abweichung von Ziel 83 des re-
gionalen Raumordnungsplanes Rheinhes-
sen-Nahe gemäß § 6 Abs. 2 ROG antrags-
gemäß zugelassen. Hinsichtlich der Lage 
innerhalb eines Vorranggebietes Regiona-
ler Biotopverbund kommt die SGD Nord zu 
folgendem Ergebnis: „Im Rahmen der An-
tragsprüfung wurde festgestellt, dass die 
zunächst ebenfalls (...) beabsichtigte Ab-
weichung von Ziel 58 RROP RN 2014 (re-
gionaler Biotopverbund) nicht erforderlich 
ist. Die bereits im Rahmen der Prüfung an-
gehörte obere Naturschutzbehörde (Referat 
42 der SGD Nord) stellte insoweit fest, dass 
die vorrangigen Funktionen des Regionalen 
Biotopverbunds durch die geplante FF-PVA 
nicht beeinträchtigt werden.“ 
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Lage und Begrenzung des 
räumlichen Geltungsbereiches

Der Geltungsbereich befindet sich nord-
westlich des Siedlungskörpers von Rhaunen 
auf einer landwirtschaftlichen Fläche.

Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes 
wird wie folgt begrenzt:

•	 im Nordosten, Osten und Süden durch 
landwirtschaftlich genutzte Flächen und 
dem Auenbereich des Idarbaches,

•	 im Nordwesten und Westen durch 
Waldflächen.

Die genauen Grenzen des Geltungsberei-
ches sind der Planzeichnung des Bebau-
ungsplans zu entnehmen.

Nutzung des Plangebietes und 
Umgebungsnutzung

Das Plangebiet ist von Waldflächen und 
landwirtschaftlich genutzten Flächen um-
geben.  

Der Großteil des Plangebietes stellt sich ak-
tuell als landwirtschaftliche Fläche dar. Ein 
kleiner Teilbereich stellt sich als unbefestig-
ter Feldwirtschaftsweg dar.

Eigentumsverhältnisse

Das Plangebiet befindet sich teilweise im 
Eigentum der Ortsgemeinde sowie teilwei-
se im Eigentum privater Dritter. Die Flächen 
werden für die Dauer des Betriebs von dem 
Betreiber des Solarparks gepachtet.

Topografie des Plangebietes

Der Geltungsbereich weist ein leichtes Ge-
fälle auf. Das Plangebiet fällt von Norden 
nach Süden um bis zu ca. 30 m ab. 

Gemäß des angestrebten Planvorhabens 
ist trotzdem nicht davon auszugehen, dass 
sich die Topografie in irgendeiner Weise auf 
die Festsetzungen dieses Bebauungsplanes 
auswirken wird.

Verkehrsanbindung

Die Erschließung des Plangebietes ist über 
einen Feldwirtschaftsweg - von der L 182 
kommend - gewährleistet. Die Erschließung 
erfolgt gemäß den Detailplanungen des In-
genieurbüros stratec, die mit dem Landes-
betrieb Mobilität abgestimmt sind. 

Für die Errichtung bzw. den Betrieb der Pho-
tovoltaikfreiflächenanlage sind lediglich Zu-
wegungen für die Anlieferung und Wartung 

Grundlagen und Rahmenbedingungen

Orthophoto mit Lage des Plangebietes (rote Balkenlinie); ohne Maßstab; Quelle: ©GeoBasis-DE / LVermGeoRP (2023); Bearbeitung: Kernplan

Plangebiet

L 182

Richtung Rhaunen

L 190

Idarbach

Richtung Horbruch

Richtung Gösenroth
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der Module notwendig. Darüber hinausge-
hende verkehrliche Erschließungsmaßnah-
men sind nicht erforderlich. 

Infrastruktur

Zur Einspeisung des gewonnenen Stromes 
in das Stromnetz werden die Module auf 
dem Feld zu Strängen zusammengeschal-
tet, die über Wechselrichter und im weite-
ren Verlauf durch Kabel mit einer Trafosta-
tion verbunden werden. 

Außerdem ist es möglich, dass der Solar-
park in Zukunft mit einem Stromspeicher 
kombiniert wird.

Um den Netzanschlusspunkt zu erreichen, 
muss eine unterirdische Kabeltrasse verlegt 
werden.

Darüber hinaus ist keine weitere Ver- und 
Entsorgungsinfrastruktur erforderlich. Es 
fällt kein Schmutzwasser innerhalb des 
Plangebietes an.

Das gesamte Gebiet wird zum Schutz vor 
Vandalismus und Diebstahl eingezäunt, im 
Bereich der Zuwegungen sind Tore vorge-
sehen.

Berücksichtigung von  
Standortalternativen

Das Abwägungsgebot gem. § 1 Abs. 7 
BauGB und das Gebot des sparsamen Um-
gangs mit Grund und Boden gem. § 1a Abs. 
2 BauGB verlangen eine Prüfung des Bau-
landbedarfs, die kritische Würdigung sich 
aufdrängender Standortalternativen, so-
wie in Grundzügen alternative Formen 
der Bodennutzung und Erschließung. Da-
durch wird sichergestellt, dass der geplan-
te Standort private und öffentliche Belange 
so gering wie möglich beeinträchtigt (Ver-
träglichkeit) und die Planungsziele am bes-
ten erreicht.

Alternativen wurden im Rahmen der Stand-
ortsuche sowie der Erstellung des Bebau-
ungsplanes untersucht.

Der Vorhabenträger plant eine Freiflächen-
Photovoltaik-Anlage.

Aufgrund des überragenden öffentlichen 
Interesses, sowie der Bedeutung für die öf-
fentliche Sicherheit kommt erneuerbaren 
Energien in der Schutzgüterabwägung gem. 
§ 2 EEG 2023 eine Vorrangstellung zu. Die-
se Bedeutung verdrängt das Gewicht po-

tenzieller Nutzungsalternativen für die ge-
wählte Fläche.

In der Standortalternativenprüfung durch 
den Entwickler schieden harte Kriterien, wie 
z.B. die Lage in NATURA-2000-Gebieten 
aus. Zudem wurde die Machbarkeit, z.B. die 
Wirtschaftlichkeit und die Nähe zum nächs-
ten möglichen Netzanschlusspunkt geprüft.

Standortalternativen im kommunalen Ge-
biet wurden dadurch ausgeschlossen. In 
Ermangelung überzeugender Alternativen 
und da die lokalen Entwicklungsziele an an-
deren Stellen nicht besser umgesetzt wer-
den können, handelt es sich nach Würdi-
gung offensichtlicher Planungsvarianten bei 
der vorgesehenen Planung um eine ausge-
wogene Lösung.

Auf dem Standort selbst wurden mehre-
re Alternativen hinsichtlich Bebauung bzw. 
Aufstellung der Freiflächen-Photovoltaik-
Anlage untersucht. Aufgrund der Abhängig-
keit von der Besonnung ist die im Bebau-
ungsplan dargestellte Alternative allerdings 
die einzige, welche alle erforderlichen funk-
tionalen Anforderungen erfüllt. Gleichzei-
tig bedingt die bereits bestehende Erschlie-
ßung des Gebietes eine Minimierung der 
ökologischen Beeinträchtigungen und da-
mit eine größtmögliche Umweltverträglich-
keit.
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Übergeordnete Planungsvorgaben der Raumordnung und Landesplanung; naturschutzrechtliche Be-
lange; geltendes Planungsrecht

Kriterium Beschreibung

Landesentwicklungsplan LEP IV, Regionaler Raumordnungsplan Rheinhessen-Nahe (Gesamtfortschreibung 2014 (ge-
nehmigt am 21. Oktober 2015), Teilfortschreibung (genehmigt am 4. Mai 2016)) und 2. Teilfortschreibung (verbindlich 
seit 19. April 2022))

zentralörtliche Funktion Ortsgemeinde ohne Gemeindefunktion

Ziele und Grundsätze gem. 3. Teilfort-
schreibung LEP IV vom 21. Juli 2017

•	 landesweit bedeutsamer Bereich für Erholung und Tourismus

G 161

•	 Die Nutzung erneuerbarer Energieträger soll an geeigneten Standorten ermöglicht 
und im Sinne der europäischen, bundes- und landesweiten Zielvorgaben ausgebaut 
werden. Die Träger der Regionalplanung sollen im Rahmen ihrer Moderations-, Koor-
dinations- und Entwicklungsfunktion darauf hinwirken, dass unter Berücksichtigung 
der regionalen Besonderheiten die Voraussetzungen für den weiteren Ausbau von 
erneuerbaren Energien geschaffen werden.

•	 Die Lösung raumordnerischer Konflikte in Bezug auf die Umsetzung energiepoliti-
scher Vorgaben ist eine wichtige Aufgabe der Regionalplanung. Auftretende Nut-
zungskonflikte zum Beispiel zwischen der Sicherung des Freiraums und der Nutzung 
freiraumaffiner energetischer Potenziale sind hier zu lösen. Aufgrund der mit der Nut-
zung erneuerbarer Energien verbundenen Eingriffe sind beispielsweise die Belange 
des Arten- und Biotopschutzes, der Schutz des Landschaftsbildes oder die Belange 
von Erholung und Fremdenverkehr mit den Anforderungen an Klima- und Ressour-
censchutz oder der Stärkung regionaler Wirtschaftskreisläufe in Einklang zu bringen.

G 166

•	 Von baulichen Anlagen unabhängige Photovoltaikanlagen sollen flächenschonend, 
insbesondere auf zivilen und militärischen Konversionsflächen sowie auf ertrags-
schwachen, artenarmen oder vorbelasteten Acker- und Grünlandflächen errichtet 
werden.

•	 Auch bei der Errichtung von selbstständigen Photovoltaikanlagen soll dem Gedanken 
des sparsamen Umgangs mit Grund und Boden sowie der Berücksichtigung von 
Schutzaspekten Rechnung getragen werden. Daher kommen insoweit insbesondere 
zivile und militärische Konversionsflächen sowie ertragsschwache, artenarme oder 
vorbelastete Ackerflächen, Grünlandflächen als Standorte in Betracht. Hinweise zur 
Ertragsschwäche lassen sich z. B. auch aus der Bodenwertzahl ableiten, die jedoch 
regional zu differenzieren ist.

•	 Großflächige Photovoltaikanlagen, die im Außenbereich als selbstständige Anlagen 
errichtet werden sollen, sind nach dem geltenden Baugesetzbuch grundsätzlich nur 
im Rahmen der gemeindlichen Bauleitplanung zulässig.
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Kriterium Beschreibung

Ziele und Grundsätze gem. 2. Teilfort-
schreibung RROP Rheinhessen-Nahe vom 
19. April 2022

•	 Vorbehaltsgebiet Freizeit, Erholung und Landschaftsbild (G), gesamtes Plangebiet

•	 Vorranggebiet Regionaler Biotopverbund (Z), südwestlicher Teilbereich

•	 sonstige Landwirtschaftsfläche, gesamtes Plangebiet

ZN56

•	 Die regionalen Raumordnungspläne beachten den landesweiten Biotopverbund und 
ergänzen diesen – soweit erforderlich – auf regionaler Ebene durch Ausweisung von 
Vorrang- und Vorbehaltsgebieten für den regionalen Biotopverbund. Die Landschafts-
rahmenpläne liefern dafür die fachliche Grundlage. 

G 57 

•	 Der regionale Raumordnungsplan stellt Vorrang- und Vorbehaltsgebiete für den re-
gionalen Biotopverbund dar und soll darüber hinaus wichtige Biotopverbundräume 
entlang der Gewässer sichern. Eine besondere Rolle wird dabei der Ausweisung mul-
tifunktionaler regionaler Grünzüge oder auch Grünzäsuren sowie Vorranggebiete für 
den Ressourcenschutz zugewiesen. Hiermit soll:

•	 der Fortbestand bzw. die Wiederansiedlung regional bedeutsamer Arten und Bio-
tope gesichert werden und

•	 ein kohärenter Biotopverbund durch ein System räumlich miteinander vernetzter 
funktionaler Lebensraumkomplexe geschaffen werden.

Z 58 

•	 Innerhalb der Vorranggebiete für den regionalen Biotopverbund sowie der Vorrang-
gebiete für Ressourcenschutz Biotopverbund/ Erosionsschutzwald und Biotopver-
bund/Grundwasserschutz sind nur Vorhaben und Maßnahmen zulässig, die auf Dauer 
mit dieser vorrangigen Funktion vereinbar sind. 
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Kriterium Beschreibung

G 105

•	 Zur Sicherung der regional bedeutsamen Gebiete für Erholung und Tourismus weist 
der Regionalplan Vorbehaltsgebiete aus. In diesen Vorbehaltsgebieten sollen der ho-
he Erlebniswert der Landschaft und die für die Erholung günstigen heil- und biokli-
matischen Bedingungen erhalten bleiben.

G 106

•	 In die zukünftige touristische Entwicklung und Ausgestaltung der Erholungs- und 
Erlebnisräume sollen die Ziele und Maßnahmen der besonders schutzbedürftigen Be-
reiche innerhalb der landesweit bedeutsamen Erholungs- und Erlebnisräume einge-
bunden werden.

G 108

•	 Für Zwecke der landschaftsgebundenen Erholung sollen häufig frequentierte und be-
liebte Ausflugsbereiche bzw. -ziele sowie überörtlich bedeutsame Wegeverbindungen 
in ihrer Funktion gesichert und entwickelt werden.

Ergebnis Zielabweichungsverfahren: 

Der Zielabweichungsbescheid kommt nach Prüfung der vorgelegten Unterlagen und der 
eingegangenen Stellungnahmen zu dem Ergebnis, dass „für die Planung und Errichtung 
einer FF-PVA in der Ortsgemeinde Rhaunen […] die Abweichung von Ziel 83 des RROP 
RN 2014 antragsgemäß zugelassen“ wird. Die Voraussetzungen des § 6 Abs. 2 ROG 
werden als erfüllt angesehen, da die Abweichung „unter raumordnerischen Gesichts-
punkten vertretbar“ ist und die Grundzüge der Planung nicht berührt werden. Maßgeb-
lich ist dabei, dass sich die rechtlichen und tatsächlichen Rahmenbedingungen seit In-
krafttreten des RROP RN 2014 verändert haben. Der Ausbau erneuerbarer Energien wird 
unter Bezugnahme auf § 2 EEG als Belang von besonderem Gewicht behandelt; Errich-
tung und Betrieb entsprechender Anlagen liegen „im überragenden öffentlichen Interes-
se“ und dienen der öffentlichen Sicherheit. Die landwirtschaftlichen Belange werden 
zwar als betroffen anerkannt, insbesondere weil durch die Überplanung „sämtliche Funk-
tionen dieses Vorranges verloren“ gehen. Die Flächeninanspruchnahme bleibt nach der 
Bewertung des Bescheides jedoch begrenzt. Die betroffene Vorrangfläche macht nur 
einen geringen Anteil an den Vorranggebieten für Landwirtschaft aus; deshalb wird an-
genommen, dass die raumordnerische Zielausweisung „in ihrem Wesensgehalt nicht 
grundsätzlich berührt“ wird. Zudem wird berücksichtigt, dass während des Betriebs eine 
„extensive landwirtschaftliche Nutzung“ möglich bleibt und die Fläche nach Nutzungs-
aufgabe wieder der Landwirtschaft zugeführt werden kann.

Landschaftsprogramm •	 Offenlandbetonte Mosaiklandschaft (Grundtyp); Idar-Soon-Pforte
•	 keine besonderen Funktionen oder Entwicklungsziele zugewiesen

Übergeordnete naturschutzrechtliche Belange

Gebiete von gemeinschaftlicher Bedeu-
tung

nicht direkt betroffen

Wasserschutzgebiet nicht betroffen

Naturpark nicht betroffen

Sonstige Schutzgebiete: Naturschutz-, 
Landschaftsschutz-, Überschwemmungs-
gebiete, Geschützte Landschaftsbestand-
teile, Nationalparks, Biosphärenreservate

Das Plangebiet liegt innerhalb des Landschaftsschutzgebietes „Hochwald - Idarwald mit 
Randgebieten“ vom 1. April 1976. 

Kulturdenkmäler nach § 8 
DSchG Rheinland-Pfalz

nicht betroffen
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Kriterium Beschreibung

Allgemeiner Artenschutz

Allgemeiner Schutz wild lebender Tiere 
und Pflanzen

Da von dem Planvorhaben keine Bäume und Gehölzbestände betroffen sind, sind 
keine speziellen Rodungszeiten vorzugeben, die zum allgemeinen Schutz wild lebender 
Pflanzen und Tiere gemäß § 39 BNatSchG notwendig wären.

Hochwasserschutz / Starkregenvorsorge

•	 Hinsichtlich der klimatischen Veränderungen ist darauf zu achten, dass die Oberflä-
chenabflüsse aufgrund von Starkregenereignissen einem kontrollierten Abfluss zu-
geführt werden. Den umliegenden Anliegern darf kein zusätzliches Risiko durch un-
kontrollierte Überflutungen entstehen. Hierfür sind bei der Oberflächenplanung vor-
sorglich entsprechende Maßnahmen vorzusehen. Besondere Maßnahmen zur Ab-
wehr von möglichen Überflutungen sind während der Baudurchführung und bis hin 
zur endgültigen Begrünung und Grundstücksgestaltung durch die Grundstückseigen-
tümer zu bedenken. Der Grad der Gefährdung durch Starkregenereignisse ist im Zuge 
der Bauausführung anhand weiterer Daten näher zu untersuchen. Gemäß § 5 Abs. 2 
WHG ist jede Person im Rahmen des ihr Möglichen und Zumutbaren verpflichtet, 
Vorsorgemaßnahmen zum Schutz vor nachteiligen Hochwasserfolgen und zur Scha-
densminderung zu treffen. 

•	 Um der Herausforderung zunehmender Starkregenereignisse zu begegnen, bietet das 
Land Rheinland-Pfalz landesweite Informationskarten an, die auf Basis von Berech-
nungen auf die Gefahren von Sturzfluten nach extremen Regenfällen hinweisen. Re-
gionale Unterschiede von Niederschlagsereignissen werden dabei betrachtet.

•	 Bei den Sturzflutgefahrenkarten wird die Darstellung von Wassertiefen, Fließge-
schwindigkeiten und -richtungen von oberflächlichem Wasser, das infolge von Stark-
regen abfließt, durch die Betrachtung verschiedener Szenarien mit unterschiedlichen 
Regenhöhen und -dauern ermöglicht. Grundlage dieser Karten ist der einheitliche 
„Stark-Regen-lndex“ (SRI). Das Basisszenario „Außergewöhnliche Starkregenereig-
nisse“ (SRI 7) geht von 40 - 47 mm Niederschlag innerhalb einer Stunde aus, was in 
etwa der Wahrscheinlichkeit eines hundertjährlichen Hochwassers (HQ100) ent-
spricht. Zusätzlich liefern die Szenarien „Extreme Starkregenereignisse“ weitere Ein-
blicke.

•	 Bei Starkregenereignissen besteht die Möglichkeit, dass überall Oberflächenabfluss 
auftritt. Dabei können sich in Mulden, Rinnen oder Senken höhere Wassertiefen und 
schnellere Fließgeschwindigkeiten entwickeln. Aus diesem Grund ist es wichtig, stets 
die örtlichen Oberflächenstrukturen und die gegebenen Bedingungen zu berücksich-
tigen. Die Sturzflutgefahrenkarten sind unter dem Link https://geoportal-wasser.rlp-
umwelt.de/servlet/is/10360/ einsehbar.

•	 Das örtliche Hochwasser- und Starkregenvorsorgekonzept sieht keine Maßnahmen 
für den Planbereich vor. Somit sind aktuell keine weitergehenden Maßnahmen durch 
die Kommune geplant. Um der Selbstverpflichtung gem. § 5 Abs. 2 WHG gerecht zu 
werden, wird empfohlen, die Informationskarten des Landes, sowie die tatsächlichen 
Abflussbahnen vor Ort zu überprüfen und die Gefährdung in der Detailplanung zu 
berücksichtigen.
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Kriterium Beschreibung

Quelle: Sturzflutgefahrenkarte Rheinland-Pfalz; https://wasserportal.rlp-umwelt.de/servlet/is/10360/

Quelle: Sturzflutgefahrenkarte Rheinland-Pfalz; https://wasserportal.rlp-umwelt.de/servlet/is/10360/
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Kriterium Beschreibung

Geltendes Planungsrecht

Flächennutzungsplan Der vorliegende Bebauungsplan widerspricht dem Entwicklungsgebot nach § 8 Abs. 2 
BauGB, wonach Bebauungspläne aus dem Flächennutzungsplan zu entwickeln sind. 

Im Hinblick auf den Zusammenschluss der beiden Verbandsgemeinden Herrstein und 
Rhaunen zum 01.01.2020 und dem damit einhergehenden Planungsbedürfnis für einen 
neuen gemeinsamen Flächennutzungsplan kann der vorliegende Bebauungsplan als vor-
zeitiger Bebauungsplan gem. § 8 Abs. 4 S. 2 BauGB aufgestellt werden.

Der in Rede stehende Bebauungsplan bedarf jedoch, da er nicht aus dem gültigen Flä-
chennutzungsplan entwickelt ist, gemäß § 10 Abs. 2 BauGB der Genehmigung durch die 
Kreisverwaltung Birkenfeld als höhere Verwaltungsbehörde (vgl. § 1 Nr. 2 der Landes-
verordnung über die Zuständigkeiten nach dem Baugesetzbuch - ZuVO nach BauGB -).

Beschreibung der Umwelt sowie Beschreibung und Bewertung der Umweltauswirkungen der Planung: siehe Umwelt-
bericht. 
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Begründungen der Festsetzungen und 
weitere Planinhalte
Art der baulichen Nutzung - 
Sonstiges Sondergebiet „Photo-
voltaik“

Gem. § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. §  11 
Abs. 2 BauNVO

Gemäß § 11 Abs. 1 BauNVO ist ein solches 
Gebiet als Sonstiges Sondergebiete festzu-
setzen, das sich von den Baugebieten nach 
den §§ 2 bis 10 BauNVO wesentlich unter-
scheidet. Analog Abs. 2 ist deren Zweck
bestimmung und die Art der Nutzung fest-
zusetzen.

Ziel der vorliegenden Planung ist, die Nut-
zung des Gebietes mit einer Freiflächen-
Photovoltaik-Anlage planungsrechtlich vor-
zubereiten.

Deshalb sind innerhalb des Sondergebie-
tes Anlagen zur Erzeugung und Speiche-
rung von Strom aus solarer Strahlungsener-

gie, einschließlich deren Nebenanlagen, zu-
lässig. 

Weiterhin wurde die Zulässigkeit von An-
lagen festgesetzt, die erforderlich sind, um 
die angestrebte Hauptnutzung zu realisie-
ren.

Zur internen Erschließung des Sonstigen 
Sondergebietes „Photovoltaik“ sind Zuwe-
gungen zulässig. 

Es ist davon auszugehen, dass das im Plan-
gebiet anfallende Regenwasser - wie bisher 
- vor Ort versickern wird. Zur Ableitung von 
nicht versickertem Regenwasser sind im Be-
darfsfall entsprechende Einrichtungen zur 
Entwässerung (z.B. Entwässerungsrinnen, 
-becken und -mulden) samt erforderlichem 
Zubehör zulässig, wobei in der weiteren De-
tailplanung geklärt wird, ob v.g. Einrichtun-
gen erforderlich sind.

Die Errichtung von Zäunen und Über
wachungskameras dient dem Schutz der 
Anlage vor Vandalismus und Diebstahl.

Bedingte Zulässigkeit

Gem. § 9 Abs. 2 BauGB 

Aufgrund der sich aus der geophysikali-
schen Prospektion ergebenden Messergeb-
nisse und der darin enthaltenen Anomalien 
sind die Nutzungen erst nach vollständiger 
Freigabe der GDKE Direktion Landesarchäo-
logie zulässig. Zur weiteren Untersuchung 
sind Sondagen geplant. 

Ausschnitt der Planzeichnung des Bebauungsplanes; ohne Maßstab; Quelle: Kernplan

TEIL A: PLANZEICHNUNG

PLANZEICHENERLÄUTERUNG
GELTUNGSBEREICH
(§ 9 ABS. 7 BAUGB)

SOPV
SONSTIGES SONDERGEBIET „PHOTOVOLTAIK“ (SOPV)
(§ 9 ABS. 1 NR. 1 BAUGB UND § 11 BAUNVO)

Anlagenhöhe 
3,5 m

HÖHE BAULICHER ANLAGEN, HIER: MAXIMALE HÖHE DER PHOTOVOLTAIK-ANLAGE ÜBER ANSTEHENDEM GELÄNDE
(§ 9 ABS.1 NR. 1 BAUGB UND § 18 BAUNVO)

GRZ
max. 0,7

GRUNDFLÄCHENZAHL
(§ 9 ABS. 1 NR. 1 BAUGB UND § 19 BAUNVO)

GR
max. 1.000 qm

MAXIMAL VERSIEGELBARE GRUNDFLÄCHE IM GELTUNGSBEREICH
(§ 9 ABS. 1 NR. 1 BAUGB UND § 19 BAUNVO)

BAUGRENZE
(§ 9 ABS. 1 NR. 2 BAUGB U. § 23 ABS. 3 BAUNVO)

UNTERIRDISCHE VERSORGUNGSLEITUNGEN MIT BEIDSEITIGEM SCHUTZSTREIFEN; HIER: FERNGASLEITUNG
(§ 9 ABS. 1 NR. 13 BAUGB)

GRÜNFLÄCHE  
(§ 9 ABS. 1 NR. 15 BAUGB)

FLÄCHEN FÜR MASSNAHMEN ZUM SCHUTZ, ZUR PFLEGE UND ZUR ENTWICKLUNG VON BODEN, NATUR UND LANDSCHAFT 
(§ 9 ABS. 1 NR. 20 BAUGB)

Baugebiet Anlagenhöhe

Grundfl ächenzahl Grundfl äche

ERLÄUTERUNG DER NUTZUNGSSCHABLONE

1. ART DER BAULICHEN NUTZUNG
GEM. § 9 ABS. 1 NR. 1 BAUGB

 SONSTIGES SONDERGEBIET „PHOTOVOLTAIK“ 
(SOPV)
GEM. § 11 BAUNVO

zulässig sind:

Gebiet für die Errichtung einer Freifl ächen-Photovol-
taik-Anlage, siehe Plan.

1. Anlagen zur Erzeugung von Strom aus solarer 
Strahlungsenergie,

2. Anlagen zur Speicherung elektrischer Energie,
3. Alle zum Betrieb der Photovoltaik-Anlage (Bat-

terie-Speicher-Systeme) erforderlichen Anla-
gen, Funktionen, Bauteile, Zufahrten, Zulei-
tungen, Zuwegungen, Zäune, Wechselrichter, 
Speicher, Transformatoren, Ersatzteilcontainer, 
Überwachungskameras, Umspannwerk

4. Alle zur Entwässerung des Plangebietes notwen-
digen Infrastrukturen (z.B. Entwässerungsrinnen, 
-becken und -mulden) samt Zubehör.

1.1 BEDINGTE ZULÄSSIGKEIT
GEM. § 9 ABS. 2 BAUGB 

Innerhalb des Geltungsbereiches ist eine Bebauung 
erst nach Abschluss der bodendenkmalpflegerischen 
Sachverhaltsermittlungen und Freigabe durch die 
GDKE-Landesarchäologie Trier zulässig.

2. MASS DER BAULICHEN NUTZUNG
GEM. § 9 ABS. 1 NR. 1 BAUGB I.V.M. §§ 16 - 21 
A BAUNVO

2.1 HÖHE BAULICHER ANLAGEN
GEM. § 9 ABS. 1 NR. 1 BAUGB I.V.M. § 18 
BAUNVO

Siehe Plan.
Die Photovoltaikmodule dürfen maximal 3,5  m über 
das heutige Gelände hinausragen. Zäune sind bis zu 
einer Höhe von 3 m zulässig. Alle sonstigen Anlagen 
und Nebenanlagen (z.B. Trafogebäude) dürfen eine 
Höhe von 3,5 m nicht überschreiten. Anlagen für den 
Blitzschutz und Kameramasten zur Überwachung des 
Geländes dürfen eine Höhe von max. 6 m aufweisen. 
Unterer Bezugspunkt ist die natürliche Geländeober-
kante.

2.2 GRUNDFLÄCHENZAHL UND MAXIMAL 
VERSIEGELBARE GRUNDFLÄCHE
GEM. § 9 ABS. 1 NR. 1 BAUGB I.V.M. § 19 
BAUNVO

Siehe Plan.
Die Grundfl ächenzahl (GRZ) wird für die Modulfl äche 
als projizierte überbaubare Fläche auf 0,7 festgesetzt. 
Die GRZ bezieht sich auf den gesamten Geltungsbe-
reich.
Die maximal versiegelbare Grundfl äche (tatsächliche 
Bodenversiegelung durch Fundamente / Rammpfos-
ten der Untergestelle, Wechselrichter, Transformatoren, 
Übergabestation, Zaunpfosten u.ä.) darf insgesamt 
maximal 1.000 qm betragen.

3. ÜBERBAUBARE GRUNDSTÜCKSFLÄCHE
GEM. § 9 ABS. 1 NR. 2 BAUGB I.V.M. § 23 
BAUNVO

Siehe Plan.
Die überbaubaren Grundstücksfl ächen wird im Plan 
mittels Baugrenze festgesetzt. Die PV-Modultische 
sind innerhalb der im Plan defi nierten Baugrenzen zu 
errichten.

Innerhalb der überbaubaren Grundstücksfl ächen dür-
fen außerdem alle zum Betrieb der Photovoltaik-An-
lage erforderlichen Anlagen, Funktionen, Bauteile, 
Zuwegungen und Einfriedungen errichtet werden.

Des Weiteren dürfen innerhalb und außerhalb der 
überbaubaren Grundstücksfl ächen alle zur Entwässe-
rung des Plan gebietes notwendigen Entwässerungs-
becken, -gräben und -mulden samt Zubehör ausge-
baut werden.

Zäune, Zuwegungen, Zuleitungen, Einfriedungen, 
Wechselrichter und Kameramasten dürfen auch 
außerhalb der überbaubaren Grundstücksfl ächen er-
richtet werden. 

4. UNTERIRDISCHE 
VERSORGUNGSLEITUNGEN; HIER: 
FERNGASLEITUNG
GEM. § 9 ABS. 1 NR. 13 BAUGB

Siehe Plan.
Die Ferngasleitungen inkl. Begleitkabeln mit einem 
Schutzstreifenbereich von 15 m werden im Bestand 
übernommen. 

5. GRÜNFLÄCHE
GEM. § 9 ABS. 1 NR. 15 BAUGB

Siehe Plan.
Der Schutzstreifenbereich der Ferngasleitung wird als 
Grünfl äche festgesetzt. 

6. MASSNAHMEN ZUM SCHUTZ, ZUR PFLEGE 
UND ZUR ENTWICKLUNG VON BODEN, 
NATUR UND LANDSCHAFT
GEM. § 9 ABS. 1 NR. 20 BAUGB

Entlang des namenlosen Gewässers an der süd-
westlichen Geltungsbereichsgrenze wird ein 3m 
breiter Gewässerrandstreifen festgesetzt. Der 
Gewässerrandstreifen ist naturnah zu bewirtschaften. 

V5: Pufferfl äche Rot- und Schwarzmilan
Um den ungehinderten Horstanfl ug zu ermöglichen 
und potenziellen Störungen der Milane bei der Brut 
vorzubeugen wird eine Pufferfl äche zu den Horsten 
des Rot- und Schwarzmilans im Randbereich des 
Humeswaldes geschaffen. 

A1: Entwicklung einer extensiven Magerweide am 
westlichen Rand des Geltungsbereiches: 
Im Westen des Geltungsbereichs am Waldrand wird ein 
Teilbereich von Solarpaneelen ausgespart und extensiv 
mit Schafen beweidet, um einen Pufferbereich zu den 
im Wald brütenden Milanen zu schaffen und gleich-
zeitig ein Nahrungshabitat für die Milane und andere 
Tiere sicherzustellen.
Bei extensiver Schafbeweidung kann sich auf der 
Fläche eine artenreiche Magerweide des Verbands 
Cynosurion oder Arrhenatherion (entspricht Biotoptyp 
ED2 des rheinland-pfälzischen Biotoptypenkatalogs) 
entwickeln. Um den Grundartenstock zu schaffen, 
kann dabei entweder eine Regiosaatgutmischung 
(Herkunftsregion 7) für Extensivgrünland zum Einsatz 
kommen, oder von einer regionalen Spenderfläche 
Heudrusch oder Heumulchsaat übertragen werden. Als 
zukünftige Bewirtschaftung der Fläche ist eine exten-
sive Beweidung mit Schafen vorgesehen. Als Richtwert 
ist eine Besatzstärke von 0,2–1 GVE/ha/Jahr einzuset-
zen. Eine Zufütterung der Weidetiere mit Raufutter ist 
nur phasenweise bei Futtermangel im Winter oder bei 
durch starke Trockenheit verursachtem Futtermangel 
im Sommer zulässig. Die Beweidungsdichte und 
-dauer ist dabei an den realen Futteraufwuchs anzu-
passen, damit ein guter Bewirtschaftungszustand 
ohne Gehölzausbreitung und ohne Verfilzungen der 
Grasnarbe erreicht wird. Sollte eine Nachsaat in 
den ersten Jahren des Bestehens der Extensivweide 
notwendig sein, so wird diese ausschließlich mit 
regionalem Saatgut und angepasster Artmischung für 
Extensivgrünland durchgeführt. 
Eine Düngung der Fläche oder Pestizidanwendung auf 
der Fläche erfolgt nicht. Alternativ wäre die Pflege der 
Fläche auch als zweischürig gemähte Wiese denkbar.  
Ggf. vorübergehend (max. 5 Jahre) auch eine dreischü-
rige Mahd zur stärkeren Aushagerung mit einem ersten 
Schnitt ab Anfang Mai und den weiteren Schnitten 
jeweils frühestens nach einer Aufwuchszeit von sechs 
bis acht Wochen.

TEIL B: TEXTTEIL
FESTSETZUNGEN (GEM. § 9 BAUGB + BAUNVO)

Für die Verfahrensdurchführung und die Festsetzun-
gen des Bebauungsplanes gelten u.a. folgende Ge-
setze und Verordnungen:

• Baugesetzbuch in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 03. November 2017 (BGBl. I S. 3634), 
zuletzt geändert durch Artikel 5 des Gesetzes vom 
22. Dezember 2025 (BGBl. 2025 I Nr. 348).

• Verordnung über die bauliche Nutzung der Grund-
stücke (Baunutzungsverordnung - BauNVO) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 21. November 
2017 (BGBl. I S. 3786), zuletzt geändert durch Arti-
kel 2 des Gesetzes vom 03. Juli 2023 (BGBl. 2023 
I Nr. 176).

• Verordnung über die Ausarbeitung der Bauleitpläne 
und die Darstellung des Planinhalts (PlanZV) vom 
18.12.1990 (BGBl. 1991 I S. 58), zuletzt geändert 
durch Artikel 6 des Gesetzes vom 12. August 2025 
(BGBl. 2025 I Nr. 189).

• Gesetz über Naturschutz und Landschaftspfl ege 
(Bundesnaturschutzgesetz – BNatSchG) vom 29. 
Juli 2009 (BGBl. I S. 2542), zuletzt geändert durch 
Artikel 2 des Gesetzes vom 29. März 2026 (BGBl. 
2026 I Nr. 87).

• Bundes-Bodenschutzgesetz vom 17. März 1998 
(BGBl. I S. 502), zuletzt geändert durch Artikel 7 des 
Gesetzes vom 25. Februar 2021 (BGBl. I S. 306).

• Gesetz zur Ordnung des Wasserhaushalts (Wasser-
haushaltsgesetz - WHG) vom 31. Juli 2009 (BGBl. I 
S. 2585), zuletzt geändert durch Artikel 7 des Ge-
setzes vom 29. März 2026 (BGBl. 2026 I Nr. 84).

• Landesbauordnung für Rheinland-Pfalz (LBauO) in 
der Fassung vom 24.11.1998 (GVBl. S. 365), zuletzt 

geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 19. No-
vember 2025 (GVBl. S. 672, 673).

• Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz (GemO) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 31. Januar 
1994 (GVBl. S. 153), zuletzt geändert durch Artikel 
6 des Gesetzes vom 20. Dezember 2024 (GVBl. S. 
473, 475).

• Landesgesetz zur nachhaltigen Entwicklung von 
Natur und Landschaft Rheinland-Pfalz (Landesna-
turschutzgesetz - LNatSchG -) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 06. Oktober 2015 (GVBI. S. 
283), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes 
vom 22. Dezember 2025 (GVBl. S. 707).

• Landesbodenschutzgesetz (LBodSchG) in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 25. Juli 2005 
(GVBl. S. 302), zuletzt geändert durch Artikel 5 des 
Gesetzes vom 26. Juni 2020 (GVBl. S. 287).

• Denkmalschutzgesetz Rheinland-Pfalz (DSchG) in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 23. März 
1978 (GVBl. S. 159), zuletzt geändert durch Artikel 
2 des Gesetzes vom 22. Dezember 2025 (GVBl. S. 
738).

• Wassergesetz für das Land Rheinland-Pfalz (Lan-
deswassergesetz - LWG -) in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 14. Juli 2015 (GVBl. S. 127), 
zuletzt geändert durch Gesetz vom 22. Dezember 
2025 (GVBl. S. 728).

• Landesstraßengesetz (LStrG) in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 1. August 1977 (GVBl. S. 273), 
zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 
22. Dezember 2025 (GVBl. S. 763).

GESETZLICHE GRUNDLAGEN

Artenschutz
• Nach § 39 Abs. 5 Punkt 2 BNatSchG ist es verboten, Bäume, die außerhalb des Waldes und von Kurzumtrieb-

splantagen oder gärtnerisch genutzten Grundfl ächen stehen, Hecken, lebende Zäune, Gebüsche und andere 
Gehölze in der Zeit vom 1. März bis zum 30. September abzuschneiden, zu roden oder auf den Stock zu set-
zen. 

Bodenschutz
• Der bei Bauarbeiten anfallende Oberboden (Mutterboden) ist schonend zu behandeln und einer sinnvollen 

Folgenutzung zuzuführen. Auf § 202 BauGB „Schutz des Mutterbodens“ wird verwiesen.
• Bei Eingriffen in den Baugrund sind grundsätzlich die einschlägigen DIN-Vorschriften (z. B. DIN 4020 und 

1054, DIN EN 1997-1 und -2) zu berücksichtigen. 
Denkmalschutz
• Es gilt allgemein die Anzeige-, Erhaltungs- und Ablieferungspfl icht für archäologische Funde bzw. Befunde 

gem. § 16 - 21 DSchG Rheinland-Pfalz.
• Die Zustimmung der Direktion Landesarchäologie Trier erfolgt unter dem bedingenden Vorbehalt der Durch-

führung einer durch das Referat Grabungstechnik der Landesarchäologie betreuten Sondage (Baggerschürfe). 
Die Sondagen sind mit der GDKE Direktion Landesarchäologie Trier zeitlich, d. h. mindestens 6 Monate vor 
ihrem Beginn, und sachlich (Durchführung des Oberbodenabtrags mit einem Bagger mit glattem Böschungs-
löffel und weitere bauseitige Leistungen) abzustimmen. Die Ergebnisse der archäologischen Sondage dienen 
als Grundlage für die Bewertung der tatsächlichen archäologischen Betroffenheit sowie für die Beurteilung 
des weiteren Vor-gehens, die gegebenenfalls zur Ausgrabung des Bereichs oder einer archäologisch betroffe-
nen Teilfl äche, oder zur Feststellung der Erhaltungswürdigkeit gem. §§ 5, 8 und 22 Denkmalschutzgesetz 
(DSchG) Rheinland-Pfalz führen kann.

• Die ausführenden Baufi rmen sind eindringlich auf die §§ 17 und 18 DSchG vom 23.3.1978 (GVBl.,1978, 
S.159 ff), zuletzt geändert durch Artikel 4 des Gesetzes vom 28.09.2021 (GVBl. S. 543), hinzuweisen. Danach 
ist jeder zutage kommende, archäologische Fund unverzüglich zu melden, die Fundstelle soweit als möglich 
unverändert zu lassen und die Gegenstände sorgfältig gegen Verlust zu sichern.

• Die vorangegangenen Punkte entbinden Bauträger/Bauherrn bzw. entsprechende Abteilungen der Verwal-
tung jedoch nicht von der Meldepfl icht und Haftung gegenüber der GDKE.

• Sollten wirklich archäologische Objekte angetroffen werden, so ist der Direktion Landesarchäologie ein an-ge-
messener Zeitraum einzuräumen, damit Rettungsgrabungen, in Absprache mit den ausführenden Firmen, 
planmäßig den Anforderungen der heutigen archäologischen Forschung entsprechend durchgeführt werden 
können. Im Einzelfall ist mit Bauverzögerungen zu rechnen. Je nach Umfang der evtl. notwendigen Grabungen 
sind von Seiten der Bauherren/Bauträger fi nanzielle Beiträge für die Maßnahmen erforderlich. 

• Die Generaldirektion Kulturelles Erbe Rheinland-Pfalz, Direktion Landesarchäologie weist darauf hin, dass die 
Meldepfl icht besonders für die Maßnahmen (Mutterbodenabtrag) zur Vorbereitung der Baumaßnahmen gilt. 

• Sich im Planungsgebiet befi ndende, aber bisher nicht bekannte Kleindenkmäler (wie Grenzsteine) sind selbst-
verständlich zu berücksichtigen bzw. dürfen von Planierungen o.ä. nicht berührt oder von ihrem angestamm-
ten, historischen Standort entfernt werden.

Gewässerschutz
• Auf § 31 LWG wird hingewiesen, d. h., dass alle Geländeveränderungen und jegliche baulichen Anlagen in-

nerhalb eines 10 m breiten Streifens zum Gewässer einer vorherigen Genehmigung nach dem Landeswasser-
gesetz bedürfen. Dies gilt auch dann, wenn keine Baugenehmigung nach der Landesbauordnung zu erteilen 
ist.

Hochwasserschutz/ Starkregenvorsorge
• Hinsichtlich der klimatischen Veränderungen ist darauf zu achten, dass die Oberfl ächenabfl üsse aufgrund von 

Starkregenereignissen einem kontrollierten Abfl uss zugeführt werden. Den umliegenden Anliegern darf kein 
zusätzliches Risiko durch unkontrollierte Überfl utungen entstehen. Hierfür sind bei der Oberfl ächenplanung 
vorsorglich entsprechende Maßnahmen vorzusehen. Besondere Maßnahmen zur Abwehr von möglichen 
Überfl utungen sind während der Baudurchführung und bis hin zur endgültigen Begrünung und Grundstücks-
gestaltung durch die Grundstückseigentümer zu bedenken. 

• Nach der Starkregengefährdungskarte des Hochwasserinfopaketes besteht für das Plangebiet die Gefahr 
einer potentiellen Überfl utung entlang von Tiefenlinien sowie eine hohe Gefahr einer Abfl usskonzentration 
während eines Starkregenereignisses. Mögliche Gefährdungen durch Starkregen sollten in der Bauleitplanung 
berücksichtigt werden. Es wird dringend empfohlen, die Photovoltaikanlagen in einer an mögliche Überfl utun-
gen angepassten Bauweise zu errichten. Abfl ussrinnen sollten von Bebauung freigehalten und geeignete 
Maßnahmen (wie z.B. Notwasserwege) ergriffen werden, sodass ein möglichst schadloser Abfl uss des Wassers 
durch die Bebauung gewährleistet werden kann.

• Gemäß § 5 Abs. 2 WHG ist jede Person im Rahmen des ihr Möglichen und Zumutbaren verpfl ichtet, Vorsorge-
maßnahmen zum Schutz vor nachteiligen Hochwasserfolgen und zur Schadensminderung zu treffen.

• Da die Karte auf topographischen Informationen basiert, ist eine Validierung der möglichen Sturzfl utgefähr-
dung vor Ort notwendig.

Nachbarschaftsgesetz Rheinland-Pfalz
• Gemäß § 42 Nachbarschaftsgesetz Rhein-land-Pfalz müssen Einfriedigungen von der Grenze eines landwirt-

schaftlich genutzten Grundstückes, das außerhalb eines im Zusammenhang bebauten Ortsteils liegt und nicht 
in einem Bebauungsplan als Bauland zugewiesen ist, auf Verlangen des Nachbarn 0,5 m zurückgesetzt wer-
den. Einfriedungen müssen von der Grenze eines Wirtschaftsweges 0,5 m zurückgesetzt werden. 

Drainageleitungen
• Falls sich im Plangebiet Drainageleitungen mit Hauptsammlern befi nden, müssen diese wieder bei Beschädi-

gungen durch die Aufständerung, Erdkabelverlegung usw. ordnungsgemäß angeschlossen werden, damit auf 
den angrenzenden landwirtschaftlichen Nutzfl ächen keine Staunässe verursacht wird. Hierzu empfi ehlt das 

HINWEISE

Örtliche Bauvorschriften (gem. § 9 Abs. 4 BauGB i.V. mit § 88 LBauO)

V9: Die Photovoltaik-Anlage ist einzuzäunen. Zäune sind bis zu einer Höhe von 3 m zulässig. Die Zaunanlage um 
die Photovoltaik-Anlage ist so zu gestalten, dass sie für Klein- und Mittelsäuger durchlässig ist. Auf Sockelmauern 
ist aus Gründen der Durchlässigkeit grundsätzlich zu verzichten. Die Zaununterkante muss mindestens 20 cm 
über der Geländeoberfl äche liegen.
Um die negativen Auswirkungen der Zaunanlage auf das Landschaftsbild möglichst zu minimieren, ist die Zaun-
anlage in gedeckten grünen Farbtönen (z.B. RAL 6002, RAL 6005 oder RAL 6009) zu halten.

FESTSETZUNGEN AUFGRUND
LANDESRECHTLICHER VORSCHRIFTEN

(§ 9 ABS. 4 BAUGB I.V.M. LWG UND LBAUO)

VERFAHRENSVERMERKE
• Der Ortsgemeinderat der Ortsgemeinde Rhaunen 

hat am __.__.____ die Einleitung des Verfahrens 
zur Aufstellung des Bebauungsplanes „Solarpark 
Humesberg” beschlossen (§ 2 Abs. 1 BauGB).

• Der Beschluss, diesen Be bau ungs plan aufzustellen, 
wurde am __.__.____ ortsüblich bekanntgemacht 
(§ 2 Abs. 1 BauGB).

• Es wird bescheinigt, dass die im räumlichen Gel-
tungsbereich des Bebau ungs planes gelegenen 
Flurstücke hinsichtlich ihrer Grenzen und Bezeich-
nungen mit dem Liegen schaftskataster überein-
stimmen.

• Die Öffentlichkeit wurde im Rahmen einer Unter-
richtung in der Zeit vom __.__.____ bis einschließ-
lich __.__.____ frühzeitig beteiligt (§  3 Abs.  1 
BauGB).

• Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Be-
lange sowie die Nachbargemeinden, deren Aufga-
benbereich von der Planung berührt werden kann, 
wurden mit Schreiben vom __.__.____ frühzeitig 
beteiligt und von der Planung unterrichtet und um 
Äußerung auch im Hinblick auf den erforderlichen 
Umfang und Detaillierungsgrad der Umweltprü-
fung nach § 2 Abs. 4 BauGB (Scoping) aufgefordert 
(§ 4 Abs. 1 BauGB). Ihnen wurde eine Frist bis zum 
__.__.____ zur Stellung nahme eingeräumt.

• Der Ortsgemeinderat der Ortsgemeinde Rhaunen 
hat in seiner Sitzung am __.__.____ den Entwurf 
gebilligt und die  öffentliche Auslegung des Bebau-
ungsplanes „Solarpark Humesberg” beschlossen (§ 
3 Abs. 2 BauGB).

• Der Entwurf des Bebauungsplanes, bestehend aus 
der Planzeichnung (Teil A) und dem Textteil (Teil B) 
sowie der Begründung, hat in der Zeit vom 
__.__.____ bis ein schließlich __.__.____ öffent-
lich ausgelegen (§ 3 Abs. 2 BauGB). 

• Ort und Dauer der Auslegung wurden mit dem Hin-
weis, dass Stellungnahmen während der Ausle-
gungsfrist von jedermann schriftlich, zur Nieder-
schrift oder elektronisch per Mail abgegeben wer-
den können, am __.__.____ ortsüblich bekannt 
gemacht (§ 3 Abs. 2 BauGB).

• Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Be-
lange sowie die Nachbargemeinden wurden mit 
Schreiben vom __.__.____ von der Auslegung be-
nachrichtigt (§  3 Abs.  2 BauGB und §  4 Abs.  2 
BauGB und § 2 Abs. 2 BauGB). Ihnen wurde eine 
Frist bis zum __.__.____ zur Stellung nahme ein-
geräumt. 

• Während der öffentlichen Auslegung gingen sei-
tens der Behörden und der sonstigen Träger öffent-
licher Belange sowie der Bürger Anregungen und 
Stellungnahmen ein. Die Abwägung der vorge-
brachten Bedenken und Anregungen erfolgte durch 
den Ortsgemeinderat am __.__.____. Das Ergeb-

nis wurde denjenigen, die Anregungen und Stel-
lungnahmen vorgebracht haben, mitgeteilt (§ 3 
Abs. 2 Satz 4 BauGB).

• Der Ortsgemeinderat hat am __.__.____ den Be-
bauungsplan „Solarpark Humesberg” als Satzung 
beschlossen (§ 10 Abs. 1 BauGB). Der Bebauungs-
plan besteht aus der Planzeichnung (Teil A) und 
dem Textteil (Teil B) sowie der Begründung mit 
Umweltbericht.

• Der Bebauungsplan „Solarpark Humesberg“ wur-
de gem. § 10 Abs. 2 BauGB der höheren Verwal-
tungsbehörde, der Kreisverwaltung Birkenfeld, zur 
Genehmigung vorgelegt. 

• Der Bebauungsplan „Solarpark Humesberg“ wur-
de gem. § 10 Abs. 2 BauGB von der höheren Ver-
waltungsbehörde, der Kreisverwaltung Birkenfeld, 
genehmigt.

Az.:_____________

Kreisverwaltung Birkenfeld

Birkenfeld, den __.__.____

• Der Bebauungsplan „Solarpark Humesberg” wird 
hiermit als Satzung ausgefertigt.

 Rhaunen, den __.__.____   

 ________________

 Der Ortsbürgermeister

• Die Genehmigung der Kreisverwaltung Birkenfeld 
wurde am __.__.____ ortsüblich bekannt ge-
macht (§ 10 Abs. 3 BauGB). In dieser Bekanntma-
chung ist auf die Möglichkeit der Einsichtnahme, 
die Voraussetzungen für die Geltendmachung der 
Verletzung von Vorschriften sowie auf die Rechts-
folgen der §§ 214, 215 BauGB, ferner auf Fälligkeit 
und Erlöschen der Entschädigungsansprüche gem. 
§ 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie Abs. 4 BauGB und 
§ 44 Abs. 5 BauGB und auf die Rechtsfolgen des § 
24 Abs. 6 GemO hingewiesen worden.

• Mit dieser Bekanntmachung tritt der Bebauungs-
plan „Solarpark Humesberg“, bestehend aus der 
Plan zeich nung (Teil A) und dem Textteil (Teil B) so-
wie der Begründung mit Umweltbericht und zu-
sammenfassenden Erklärung, in Kraft (§ 10 Abs. 3 
BauGB).

 Rhaunen, den __.__.____   

 ________________

 Der Ortsbürgermeister
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Dienstleistungszentrum ländlicher Raum die Drainagekarten des betreffenden Wasser- und Bodenverbandes 
oder vorhandene Kartenunterlagen bei der Gemeinde- bzw. Verbandsgemeindeverwaltung einzusehen.

Bergbau
• Die Prüfung der beim Landesamt für Geologie und Bergbau Rheinland-Pfalz (LGB) vorhandenen Unterlagen 

ergab, dass im Bereich des ausgewiesenen Bebauungsplanes „Solarpark Humesberg“ kein Altbergbau doku-
mentiert ist und aktuell kein Bergbau unter Bergaufsicht erfolgt. Das LGB macht darauf aufmerksam, dass in 
einem digitalen Geländemodell bergbauliche Aktivitäten (Stollenmundlöcher, Halden) ca. 20 bzw. 40 m west-
lich des angefragten Grundstücks dokumentiert sind. Jedoch liegen keine weiteren Informationen hierzu vor. 
Das LGB weist in diesem Zusammenhang, darauf hin, dass in der Gemarkung Rhaunen umfangreicher unter-
tägiger Abbau von Dachschiefer erfolgt ist. Dachschiefer ist gemäß Bundesberggesetz kein bergfreier Boden-
schatz und somit ist für die Gewinnung dieses Rohstoffes keine Bergbauberechtigung notwendig. Beim LGB 
ist maximal untertägiger Abbau von Dachschiefer dokumentiert. Da die Führung eines Risswerkes erst mit 
Einführung des allgemeinen Preußischen Bergrechts verpfl ichtend war (1865), ist auch aus diesem Grunde 
davon auszugehen, dass die hier vorhandenen Unterlagen nicht lückenlos sind.

• Die Grubenentwässerung der Gruben kann über die Stollenmundlöcher zeitweise oder dauerhaft statt-fi nden. 
Es kann daher nicht ausgeschlossen werden, dass das unterstromig gelegenen Flurstück von austretenden 
Grubenwässern beeinfl usst wird. Dies kann durch regelmäßige Wasseraustritte als auch durch plötzlich aus-
tretendes Wasser in erheblicher Menge erfolgen. Bezüglich dieses Sachverhaltes empfi ehlt das LGB die Ein-
schaltung eines Fachgutachters.

• Die Unterlagen des LGB erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit, da grundsätzlich die Möglichkeit be-
steht, dass nicht dokumentierter historischer Bergbau stattgefunden haben kann, Unterlagen im laufe der Zeit 
nicht überliefert wurden bzw. durch Brände oder Kriege verloren gingen. Das LGB empfi ehlt für das geplante 
Bauvorhaben die Einschaltung eines Baugrundgutachters bzw. Sachverständigen für Altbergbau.

Altbergbau
• In einer topographischen Karte ist westlich des angefragten Grundstücks die „Weitersbacher Hütte“ verzeich-

net, womit ein Hinweis auf die Aufbereitung von Roherzen vorliegt. Bei der Aufbereitung von Roherzen zu 
Konzentraten fi elen stark metallhaltige Aufbereitungsrückstände an, die in der Regel ortsnah ungesichert ab-
gelagert wurden. Konkrete Angaben über Kontaminationsbereiche, Schadstoffspektren u.ä. liegen dem LGB 
nicht vor. In diesen Ablagerungen können die nutzungsbezogenen Prüfwerte der Bundesbodenschutz-Verord-
nung erfahrungsgemäß deutlich überschritten werden. Das LGB empfi ehlt, die Anforderungen an die gesun-
den Wohn- und Arbeitsverhältnisse zu überprüfen.

Bodenschutz
• Bei Eingriffen in den Baugrund sind grundsätzlich die einschlägigen Regelwerke (u.a. DIN 4020, DIN EN 1997-

1 und -2, DIN 1054) zu berück-sichtigen. Bei allen Bodenarbeiten sind die Vorgaben der DIN 19731 und der 
DIN 18915 zu berücksichtigen.

Geologiedatengesetz
• Nach dem Geologiedatengesetz ist die Durchführung einer Bohrung bzw. geologischen Untersuchung spätes-

tens 2 Wochen vor Untersuchungsbeginn beim Landesamt für Geologie und Bergbau Rheinland-Pfalz (LGB) 
anzuzeigen. Für die An-zeige sowie die spätere Übermittlung der Bohr- und Untersuchungsergebnisse steht 
das Online-Portal Anzeige geologischer Untersuchungen und Bohrungen Rheinland-Pfalz unter https://geoldg.
lgb-rlp.de zur Verfügung.

Landesbetrieb Mobilität
• Die verkehrliche Erschließung der Photovoltaikanlage sowie deren dazugehöriger Nebenanlagen hat aus-

schließlich über die bestehende Wirtschaftswegeanbindung „Im Scheid“ im Zuge der Landesstraße L 182 
(zwischen Netzknoten (NK) 6110 029 und NK 6110 009 bei Station 0,674 rechts, Flur 29, Flurstücksnummer 
88/9 und 109/2), wie in den Planunterlagen - ,,Neubau eines Solarparks in Rhaunen“ - des Ingenieurbüros 
stra-tec vom 05.03. und 16.03.2026 dargestellt, zu erfolgen.

• Für die Zeit der Bau- und der Betriebsphase ist zusätzlich Folgendes zu beachten: Die Zustimmung des LBM 
erstreckt sich ausschließlich auf die in den oben genannten Detailplanunterlagen dargestellten Fahrzeugab-
messungen (Sattelzug in der Zeit der Bauphase sowie Transporter in der Betriebsphase) sowie die folgenden 
Fahrbeziehungen:

• Details - auch zur Einrichtung weiterer Beschilderungsmaßnahmen zur Baustellenabsicherung - sind mit der 
zuständigen Verkehrsbehörde der Kreisverwaltung Birkenfeld abzustimmen; Die Dienststelle des LBM ist in 
das verkehrsrechtliche Anhörverfahren miteinzubeziehen. Die entsprechende verkehrsrechtliche Anordnung ist 
auf Kosten des Vorhabenträgers bei der Verkehrsbehörde zu beantragen.

• Die erforderliche Sondernutzungserlaubnis für die Inanspruchnahme der Zufahrt im Zuge der L 182 (siehe 
Schreiben vom 23. Mai 2023) ist rechtzeitig vor Baubeginn schriftlich (formlos) beim LBM Bad Kreuznach zu 
beantragen.

• Beginn und Ende der Bauphase des Solarparks sind der vor Ort zuständigen Straßenmeisterei Kirchberg anzu-
zeigen.

• Die Sichtdreiecke im Zufahrtsbereich sind auf Dauer freizuhalten.
• Im Hinblick auf die Verlegung von Kabeln und Leitungen weist das LBM darauf hin, dass es sich bei einer 

eventuellen Inanspruchnahme von Straßeneigentum der umliegenden klassifi zierten Landesstraßen unseres 
Zuständigkeitsbereiches um eine sonstige Benutzung im Sinne des § 45 Absatz 1 LStrG handelt. Vor Beginn 
der Arbeiten an der Straße ist es hierfür erforderlich, dass zwischen dem Antragsteller und dem Straßenbau-
lastträger ein entsprechender Straßenbenutzungsvertrag abgeschlossen bzw. eine Aufbruchgenehmigung er-
teilt wird und darüber hinaus die technischen Details der Leitungsverlegung abgestimmt werden. Entspre-
chende Anträge sind an den LBM Bad Kreuznach über die Straßenmeisterei Kirchberg zu richten.

• Weiterhin ist uns auch die Verlegung von Kabeln und Leitungen im Bereich der Baubeschränkungszonen der 
Landesstraßen anzuzeigen. Diese beträgt 40 Meter, gemessen ab dem äußeren befestigten Fahrbahnrand.

Pledoc GmbH
• Die Aufl agen und Hinweise der Anweisung zum Schutz von Ferngasleitungen und zugehörigen Anlagen der 

Open Grid Europe GmbH zu beachten.
• Bei der Errichtung der Photovoltaikanlage und von Bauwerken in der Nähe der Versorgungsanlagen muss vor 

Baubeginn grundsätzlich eine örtliche Leitungskennzeichnung durch das Fachpersonal der Open Grid Europe 
GmbH erfolgen, damit der Schutzstreifenbereich tatsächlich von unzulässigen Be- und Überbauungen frei 
bleibt.

• Fundamente jeglicher Art und die Standorte der Module sind außerhalb der Schutzstreifenbereiche der Gas-
hochdruckleitungen zu wählen.

• Die Modultische dürfen nicht in den lichten Schutzstreifenbereich hineinragen.
• Das Geländeniveau in den Schutzstreifenbereichen ist beizubehalten. Erforderliche Niveauänderungen dürfen 

nur nach vorheriger Absprache mit dem zuständigen Beauftragten der Open Grid Europe GmbH durchgeführt 
werden.

• Kreuzungen der Gasversorgungsanlagen mit hinzukommenden Erdkabeln sind lagemäßig nach Möglichkeit 
im rechten Winkel und bei Verlegung in offener Bauweise höhenmäßig unter Einhaltung eines lichten Min-
destabstandes von 0,4 m durchzuführen.

• Kreuzende Erdkabel sind in den Schutzstreifenbereichen grundsätzlich in Kabelschutzrohren zu verlegen, wo-
bei durch die Bündelung von Kabelsträngen die Anzahl der Kreuzungen möglichst gering zu halten ist. Die 
Gashochdruckleitung ist in Kreuzungsbereichen grundsätzlich zu unterqueren.

• Die Verlegung von parallel verlaufenden Leitungen muss außerhalb der Schutzstreifenbereiche erfolgen. Er-
forderliche Ausnahmen bedürfen einer speziellen Abstimmung mit der Pledoc GmbH bzw. der Open Grid Eu-
rope GmbH.

• Bei der Planung der Zaunanlage ist zu beachten, dass die Pfosten nicht direkt über der Gashochdruckleitun-
gen eingebracht werden dürfen. In diesem Zusammenhang weisen wir darauf hin, dass die Zugänglichkeit der 
Ferngasleitungen zu Reparatur- und Wartungszwecken jederzeit gewährleistet sein muss.

• Ohne besondere Sicherungsmaßnahmen dürfen unzureichend befestigte Leitungsbereiche nicht mit Ketten- 
oder sonstigen Baufahrzeugen befahren werden. Erforderliche Überfahrten sind in Abstimmung mit der Open 
Grid Europe GmbH festzulegen und durch geeignete Maßnahmen zu sichern.

• Ein Einsatz von Maschinen innerhalb des Schutzstreifenbereiche ist nur nach vorheriger Absprache und nur 
unter Aufsicht des örtlichen Beauftragten erlaubt.

• Die Pledoc GmbH weist darauf hin, dass, abhängig von der Ausführung der Photovoltaikanlage, aufgrund der 
elektrischen Beeinfl ussung, sich der Abstand zur Ferngasleitungen deutlich vergrößern und über die vorhan-
denen Schutzstreifen hinausragen kann. Gemäß Kap. 8.2 „Grenzabstände von Erdungsanlagen“ des DVGW-
Arbeitsblattes GW-22, kann erst ab einem lichten Abstand von 10 m zwischen Rohrleitungsaußenwand und 
äußerstem Punkt des Erdungssystem des Energieversorgungssystems auf eine Prüfung der ohmschen Beein-
fl ussung verzichtet werden. Sofern die Unterkonstruktion der Freilandanlage oder die Umzäunung mit ins Er-
dungssystem eingebunden wird, ist dies der äußerste Punkt des Erdungssystems. Sollten die 10 m nicht ein-
gehalten werden, ist dem-nach eine Prüfung der Beeinfl ussung (z. B. nach DIN EN 50522 (VDE 0101-2) An-
hang L) erforderlich, welche vor Inbetriebnahme der PVAnlage unter Beteiligung der OGE durchgeführt wer-
den muss. Unzulässige Beeinfl ussungen sind umgehend vom Anlagenbetreiber zu dessen Kosten abzustellen.

Naturschutzfachliche Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen
• V1: Zum Schutz des Bodens und des Grundwassers vor Schadstoffeinträgen im Bereich des Baufeldes sind 

austretende Schmier- oder Treibstoffe sofort aufzunehmen und sachgerecht zu entsorgen.
• V2: Bei Einsatz von Baumaschinen mit Hydraulikleitungen ist ein Havariecontainer vorzuhalten, um bei Platzen 

von Hydraulikschläuchen zeitnah vor Ort das Ausmaß des Schadens begrenzen zu können. Allgemein ist bei 
allen Arbeiten in der Bau- und Betriebszeit auf einen verantwortungsvollen Umgang mit wassergefährdenden 
Stoffen zu achten.

• V3: Eine Reinigung der Moduloberfl ächen erfolgt nur mit Wasser ohne den Zusatz von Reinigungsmitteln, 
Tensiden oder ähnlichem oder unter der Maßgabe, dass mit Reinigungsmitteln versetztes Wasser komplett 
aufgefangen und fachgerecht über eine Kläranlage entsorgt wird.

• V4: Anfallendes Regenwasser ist vor Ort zu versickern
• V6: Bauarbeiten erfolgen nur außerhalb der Brutzeit von Rot- und Schwarzmilan von Anfang September bis 

Ende Februar.
• V7: Belassen der Gehölzstrukturen in den randlichen Bereichen des Geltungsbereichs. Sicherung der Bäume 

vor Beschädigungen während der Bauzeit gem. DIN 18920.
• V8: Festlegung und Begrenzung des Baufeldes (zur Lagerung von Oberboden, Bauteilen etc.) bzw. der Stell-

flächen für Container und Baustellenfahrzeugen in Nachbarschaft des Eingriffsbereichs zur räumlichen Redu-
zierung von Eingriffen während der Bauphase (z.B. Bodenverdichtung oder Zerstörung der Vegetationsdecke) 
und Durchführung von Bodenlockerungsmaßnahmen auf den temporär beanspruchten Bauflächen und an-
schließende Flächenrekultivierung. 

• V10: Bei Funden potenziell kulturell bedeutsamer Stücke (z.B. Römerzeit) sind alle Baumaßnahmen sofort 
einzustellen und die Denkmalschutzbehörde zu informieren. 

• A4 Weitere freiwillige Maßnahmen zur naturnahen Solarparkgestaltung: Nisthilfen für Vögel, Fledermäuse 
und Insekten lassen sich sehr leicht installieren und sind eine preiswerte sowie platzsparende Maßnahme für 
die Biodiversität. Bestäuberinsekten wie z.B. Wildbienen und Schwebfliegen spielen eine wichtige Rolle bei 
der Bestäubung von Pflanzen auf der Anlage sowie auf angrenzenden landwirtschaftlich genutzten Flächen. 
Vögel, Fledermäuse und viele Insekten reduzieren als Prädatoren Schädlinge im Ackerbau. Es können bei-
spielsweise Insektenhotels, Fledermauskästen oder Vogelhäuser errichtet werden. Außerdem können Sonder-
biotope wie Sand-, Lesestein- oder Totholzhaufen als Habitate für Eidechsen angelegt werden, die diese als 
Rückzugsort und Sonnenfläche nutzen. Hierbei sollte möglichst auf ortstypisches Material zurückgegriffen 
werden. Weitere sinnvolle mögliche Maßnahmen können dem Leitfaden für naturverträgliche und biodiversi-
tätsfreundliche Solarparks (Hietel, E. et al., 2021) entnommen werden.

• Monitoring: Die obligatorischen Maßnahmen (A1-A3) werden spätestens 1 Jahr nach Inbetriebnahme des 
Solarparks umgesetzt. Gemäß § 4c BauGB sind die Kommunen verpflichtet, die erheblichen Umweltauswir-
kungen, die aufgrund der Durchführung von Bauleitplänen eintreten, zu überwachen, um insbesondere unvor-
hergesehene nachteilige Auswirkungen frühzeitig zu ermitteln und in der Lage zu sein, geeignete Maßnahmen 
zur Abhilfe zu ergreifen. Zur Erfolgsüberprüfung der festgelegten Kompensationsmaßnahmen (insbesondere 
der Entwicklung einer Magerweide) wird ein mehrjähriges Monitoring zur Überprüfung des Entwicklungsziels 
festgeschrieben. Die Erfolgsüberprüfung sollte in folgenden zeitlichen Abständen erfolgen (gemäß Hietel et 
al.,2021): Durchführungskontrolle (Monitoringphase 1) Im Jahr nach Bau der Solaranlage: Funktionskontrolle; 
Monitoringphase 2: 2 Jahre nach Bau der Solaranlage; Monitoringphase 3: 4 Jahre nach Bau der Solaranlage; 
Monitoringphase 4: 6-12 Jahre nach Bau der Solaranlage. Dabei erfolgt bei der Erfolgsüberprüfung der Maß-
nahmen (Erreichung des Biotopziels) eine Orientierung an den Angaben des rheinland-pfälzischen Biotopkar-
tierschlüssels. Die floristischen Kartierungen zur Erfolgsüberprüfung werden von fachlich geschultem Personal 
durchgeführt. Sofern sich die umgesetzten Maßnahmen als nicht funktionsfähig zur Erreichung der Kompen-
sationsziele erweisen, sind Anpassungen oder Nachbesserungen vorzunehmen.

Die Einsicht in die verwendeten Normen und Richtlinien ist im Bauamt der Verbandsgemeindever-
waltung Herrstein-Rhaunen möglich.

Bei der zweischürigen Mahd ist zu beachten, dass der 
erste Schnitt frühestens zur Blüte der bestandsbilden-
den Gräser stattfindet, i.d.R. Anfang Juni bis Ende Juni, 
der zweite Schnitt wird dann frühestens nach einer 
Aufwuchszeit von sechs bis acht Wochen vorgenom-
men. Das Mahdgut ist in allen Fällen von der Fläche 
abzuräumen.

A2: Entwicklung einer extensiven Magerweide unter-
halb der Solarpaneele: 
Die Fläche unterhalb und zwischen den Solarpaneelen 
ist durch Schafe extensiv zu beweiden und langfristig zu 
einer fl oristisch wertvollen Magerweide des pfl anzen-
soziologischen Verbands Cynosurion oder Arrhenather-
ion (entspricht Biotoptyp ED2 des rheinland-pfälzischen 
Biotoptypenkatalogs) zu entwickeln.
Um den Grundartenstock zu schaffen, kann dabei ent-
weder eine Regiosaatgutmischung (Herkunftsregion 7) 
für Extensivgrünland zum Einsatz kommen, oder von 
einer regionalen Spenderfl äche Heudrusch oder Heu-
mulchsaat übertragen werden. Als zukünftige Bewirt-
schaftung der Fläche ist eine extensive Beweidung mit 
Schafen vorgesehen. Als Richtwert ist eine Besatzstärke 
von 0,2–1 GVE/ha/Jahr einzusetzen, Eine Zufütterung 
der Weidetiere mit Raufutter ist nur phasenweise bei 
Futtermangel im Winter oder bei durch starke Trocken-
heit verursachtem Futtermangel im Sommer zulässig. 
Die Beweidungsdichte und -dauer ist dabei an den 
realen Futteraufwuchs anzupassen, damit ein guter 
Bewirtschaftungszustand ohne Gehölzausbreitung und 
ohne Verfi lzungen der Grasnarbe erreicht wird. Soll-
te eine Nachsaat in den ersten Jahren des Bestehens 
der Extensivweide notwendig sein, so wird diese aus-
schließlich mit regionalem Saatgut und angepasster 
Artmischung für Extensivgrünland durchgeführt. Eine 
Düngung der Fläche oder Pestizidanwendung auf der 
Fläche erfolgt nicht. Alternativ wäre die Pfl ege der Flä-
che auch als zweischürig gemähte Wiese denkbar. Ggf. 
vorübergehend (max. 5 Jahre) auch eine dreischürige 
Mahd zur stärkeren Aushagerung mit einem ersten 
Schnitt ab Anfang Mai und den weiteren Schnitten 
jeweils frühestens nach einer Aufwuchszeit von sechs 
bis acht Wochen. Bei der zweischürigen Mahd ist zu 
beachten, dass der erste Schnitt frühestens zur Blüte 
der bestandsbildenden Gräser stattfi ndet, i.d.R. Anfang
Juni bis Ende Juni, der zweite Schnitt wird dann frühes-
tens nach einer Aufwuchszeit von sechs bis acht Wo-
chen vorgenommen. Das Mahdgut wird in allen Fällen 
von der Fläche abgeräumt.

A3: Naturnahe Gestaltung der Fahrwege: 
Die Fahrwege innerhalb des Solarparks sind mit ge-
ringstmöglichem Versiegelungsgrad zu belassen bzw. 
neu anzulegen. Als Material zur Befestigung geeignet 
ist z.B. Schotter.

7. RÜCKBAUVERPFLICHTUNG UND 
FOLGENUTZUNG
GEM. § 9 ABS. 2 BAUGB Die festgesetzten Nutzungen sind nur so lange zuläs-

sig, wie die Photovoltaik-Anlage betrieben wird. Ein 
Repowering der Anlage gilt nicht als Betriebsende und 
bleibt von der Rückbauverpfl ichtung unberührt. 
Nach Betriebsende ist diese innerhalb von zwei Jah-
ren einschließlich aller Nebeneinrichtungen und Fun-
damente zurückzubauen. Als Folgenutzung wird eine 
Fläche für Landwirtschaft festgesetzt.

8. GRENZE DES RÄUMLICHEN 
GELTUNGSBEREICHES
GEM. § 9 ABS. 7 BAUGB

Siehe Plan.

A1
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Maß der baulichen Nutzung

Gem. § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. §§ 16 - 
21a BauNVO

Höhe baulicher Anlagen

Gem. §  9 Abs.  1 Nr.  1 BauGB i.V.m. §  18 
BauNVO

Die Festsetzung der maximalen Höhe bauli-
cher Anlagen dient der Verhinderung einer 
Höhenentwicklung über das unbedingt nö-
tige Maß hinaus und sorgt somit für ein 
möglichst harmonisches Einfügen in das 
Landschaftsbild. Die Photovoltaikmodule 
dürfen maximal 3,5 m über das heutige Ge-
lände hinausragen. Zäune sind bis zu einer 
Höhe von 3 m zulässig. Alle sonstigen An-
lagen und Nebenanlagen (z.B. Trafogebäu-
de) dürfen eine Höhe von 3,5 m nicht über-
schreiten. Anlagen für den Blitzschutz und 
Kameramasten zur Überwachung des Ge-
ländes dürfen eine Höhe von max. 6 m auf-
weisen. Innerhalb der zulässigen Höhe kön-
nen alle technischen Möglichkeiten für eine 
möglichst optimierte Photovoltaiknutzung 
ergriffen werden.

Grundflächenzahl und maximal 
versiegelbare Grundfläche

Gem. § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. §  19 
BauNVO

Die Grundflächenzahl nach §  19 Abs.  1 
BauNVO ist eine Verhältniszahl, die angibt, 
wie viel Quadratmeter überbaute Grundflä-
che je Quadratmeter Grundstücksfläche zu-
lässig ist.

Die Bemessungsobergrenze für die bauliche 
Nutzung liegt in sonstigen Sondergebieten 
bei einer Grundflächenzahl von 0,8.

Im Sonstigen Sondergebiet „Photovoltaik“ 
ist eine Grundflächenzahl von 0,7 für die 
projizierte überbaubare Fläche erforderlich, 
um die Belegungsdichte der Modultische zu 
regeln. Im Unterschied zu sonstigen bauli-
chen Anlagen bringen Photovoltaikanlagen 
in aufgeständerter Bauweise einen sehr ge-
ringen Versiegelungsgrad mit sich. Der tat-
sächliche Versiegelungsgrad wird durch 
die Verankerung der Unterkonstruktion für 
die Photovoltaikmodultische im Boden so-
wie durch die Flächen von Wechselrichtern 
und Trafogebäuden hervorgerufen. Daher 
wird zusätzlich festgesetzt, dass die Boden
versiegelung (Fundamente / Rammpfosten 
der Untergestelle, Wechselrichter, Transfor-
matoren, Übergabestation und Zaunpfos-

ten) maximal 1.000 qm erreichen darf. Die-
se Flächenangabe wird auch Grundlage der 
Eingriffs-/ Ausgleichsbilanzierung.

Überbaubare und nicht über- 
baubare Grundstücksflächen

Gem. § 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB i.V.m. §  23 
BauNVO

Die Festsetzung der Baugrenzen erlaubt 
die Errichtung der Freiflächen-Photovoltaik
Anlage an den vorgesehenen Stellen. Das 
Baufenster ist ausreichend groß dimensio-
niert, um alle zur Errichtung und zum Be-
trieb der Freiflächen-Photovoltaik-Anla-
ge notwendigen Nebenanlagen und Funk-
tionen anzulegen. Somit ist eine maximale 
Ausnutzung der Fläche im Plangebiet mög-
lich.

Aus Erschließungsgründen, einerseits wäh-
rend der Bauzeit aber auch während des 
Betriebes der Anlage, können Zuwegungen 
innerhalb der überbaubaren Grundstücks
fläche angelegt werden, um einen geregel-
ten Betriebsablauf inklusive Wartung und 
Pflege der Photovoltaik-Anlage zu gewähr-
leisten.

Zur Ableitung von nicht versickertem Nie-
derschlagswasser können entsprechende 
Einrichtungen zur Entwässerung samt erfor-
derlichem Zubehör gebaut werden.

Die durch das Plangebiet verlaufenden 
Ferngasleitungen wurden aus der überbau-
baren Grundstücksfläche ausgespart.

Unterirdische Versorgungslei-
tungen; hier: Ferngasleitung 

Gem. § 9 Abs. 1 Nr. 13 BauGB

Durch den Geltungsbereich des Bebauungs-
planes führt Ferngasleitungen inkl. Begleit-
kabel DN 950 und eine Ferngasleitung DN 
1000. Diese werden mit einem Schutzstrei-
fen von 15m im Bestand übernommen. 

Grünfläche

Gem. § 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB

Der Schutzstreifenbereich der Ferngaslei-
tung wird als Grünfläche festgesetzt. 

Maßnahmen zum Schutz, zur 
Pflege und zur Entwicklung von 
Natur, Boden und Landschaft

Gem. § 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB

Entlang des namenlosen Gewässers an 
der südwestlichen Geltungsbereichsgrenze 
wird zum Schutz des Gewässers ein Gewäs-
serrandstreifen festgesetzt. Der Gewässer-
randstreifen ist naturnah zu bewirtschaften. 

Um den ungehinderten Horstanflug zu er-
möglichen und potenziellen Störungen der 
Milane bei der Brut vorzubeugen wird eine 
Pufferfläche zu den Horsten des Rot- und 
Schwarzmilans im Randbereich des Humes-
waldes geschaffen.

Auf einer Fläche im Westen des Geltungs-
bereiches am Waldrand wird ein Teilbereich 
von Solarpaneelen ausgespart und exten-
siv mit Schafen beweidet, um einen Puffer-
bereich zu den im Wald brütenden Milanen 
zu schaffen und gleichzeitig ein Nahrungs-
habitat für die Milane und andere Tiere si-
cherzustellen. Eine Ansaat von Grünland er-
folgt dort, wo es ggfs. notwendig ist mit 
einer auf den Standorte ausgerichtete re-
gionalen Saatgutmischung oder über Spen-
derflächen.

Die Flächen zwischen und unter den Mo-
dulen ist durch eine extensive Schafbewei-
dung als Magerweide zu entwickeln und 
während der Betriebszeit dauerhaft zu er-
halten. Alternativ wäre die Pflege der Flä-
che auch als zweischürig gemähte Wiese 
denkbar. Eine Ansaat von Grünland erfolgt 
dort, wo es ggfs. notwendig ist mit einer 
auf den Standorte ausgerichtete regiona-
len Saatgutmischung oder über Spender-
flächen.

Die Schafbeweidung erfolgt mit einer Be-
satzdichte von 0,2-1 GVE/ha/a. Eine Dün-
gung der Fläche oder Pestizidanwendung 
auf der Fläche erfolgt nicht, was wiede-
rum für die gesamte Nahrungskette so-
wie für den Boden sehr positiv zu werten 
ist. Die geringe Beweidungsintensität durch 
die o.g. Besatzdichte wird dazu führen, dass 
eine wertvolle Magerweide des pflanzenso-
ziologischen Verbands Cynosurion oder Arr-
henatherion (entspricht Biotoptyp ED2 des 
rheinlandpfälzischen Biotoptypenkatalogs) 
entstehen wird. 

Rückbauverpflichtung und Fol-
genutzung

Gem. § 9 Abs. 2 BauGB

Die innerhalb des Sonstigen Sondergebie-
tes festgesetzten Nutzungen sind nur so 
lange zulässig, wie die Freiflächen-Photo-
voltaik-Anlage betrieben wird. Ein Repow-
ering der Anlage gilt nicht als Betriebsen-
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de und bleibt von der Rückbauverpflich-
tung unberührt. Nach Betriebsende sind 
diese einschließlich aller Nebeneinrichtun-
gen und Fundamente innerhalb eines Zeit-
raums von zwei Jahren zurückzubauen. Als 
Folgenutzung wird eine Landwirtschaftsflä-
che festgesetzt.

Festsetzungen aufgrund landes-
rechtlicher Vorschriften (gem. § 
9 Abs. 4 BauGB i.V.m. LBauO)

Örtliche Bauvorschriften (§ 9 Abs. 
4 BauGB i.V. mit § 88 LBauO)

Für Bebauungspläne können gem. § 9 Abs. 
4 BauGB i.V.m. § 88 der Landesbauordnung 
Rheinland-Pfalz gestalterische Festsetzun-
gen getroffen werden. 

Die Einzäunung der Photovoltaik-Anlage 
dient dem Schutz vor Sachbeschädigung 
und Diebstahl. Die Bauvorschrift ist so aus-
gestaltet, dass die Einzäunung nach Mög-
lichkeit keine Barriere für Klein- und Mittel-
säuger darstellt.
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Abwägung der öffentlichen und 
privaten Belange

Für jede städtebauliche Planung ist das Ab-
wägungsgebot gem. § 1 Abs. 7 BauGB von 
besonderer Bedeutung. Danach muss die 
Kommune als Planungsträgerin bei der Auf-
stellung eines Bebauungsplanes die öffent-
lichen und privaten Belange gegeneinan-
der und untereinander gerecht abwägen. 
Die Abwägung ist die eigentliche Planungs-
entscheidung. Hier setzt die Kommune ihr 
städtebauliches Konzept um und entschei-
det sich für die Berücksichtigung bestimm-
ter Interessen und die Zurückstellung der 
dieser Lösung entgegenstehenden Belange.

Die Durchführung der Abwägung impliziert 
eine mehrstufige Vorgehensweise, die aus 
folgenden vier Arbeitsschritten besteht:

•	 Sammlung des Abwägungsmaterials

•	 Gewichtung der Belange

•	 Ausgleich der betroffenen Belange

•	 Abwägungsergebnis

Auswirkungen der Planung auf 
die städtebauliche Ordnung und 
Entwicklung sowie die natürlichen 
Lebensgrundlagen

Hinsichtlich der städtebaulichen Ordnung 
und Entwicklung bzw. der natürlichen Le-
bensgrundlagen (im Sinne des §  1 Abs.  6 
BauGB) sind insbesondere folgende mögli-
che Auswirkungen beachtet und in den Be-
bauungsplan eingestellt:

Grundsätzlich ist hierbei zu beachten, dass 
in § 2 Satz 1 des EEG 2023 der Errichtung 
von Anlagen zur Produktion erneuerba-
rer Energien, wie folgt Vorrang eingeräumt 
wird:

„Die Errichtung und der Betrieb von An-
lagen sowie den dazugehörigen Neben-
anlagen liegen im überragenden öffentli-
chen Interesse und dienen der öffentlichen 
Gesundheit und Sicherheit. Bis die Strom-
erzeugung im Bundesgebiet nahezu treib-
hausgasneutral ist, sollen die erneuerbaren 
Energien als vorrangiger Belang in die je-
weils durchzuführenden Schutzgüterabwä-
gungen eingebracht werden.“

Auswirkungen auf die Belange der 
Raumordnung und Landesplanung

Das Plangebiet liegt innerhalb eines im Re-
gionalen Raumordnungsplan Rheinhes-
sen-Nahe festgelegten Vorranggebiet für 
die Landwirtschaft und innerhalb eines Re-
gionalen Biotopverbundes. Aufgrund des-
sen wurde ein Zielabweichungsverfah-
ren beantragt, welches mit Bescheid vom 
12.02.2026 positiv beschieden wurden. 
Gemäß dem Zielabweichungsbescheid ist 
eine Abweichung von Ziel 58 des RROP 
RN 2014 nicht erforderlich, da die vorran-
gige Funktionen des Regionalen Biotopver-
bundes durch die geplante Anlage nicht be-
einträchtigt wird. Das Vorhaben ist mit den 
Festlegungen des Vorranggebietes Regiona-
ler Biotopverbund vereinbar. 

Hinsichtlich der Lage innerhalb eines Vor-
ranggebietes für die Landwirtschaft (Z 83)
kommt die SGD Nord in Ihrem Bescheid 
zum Ergebnis, dass „es sich bei der in Rede 
stehenden Fläche um eine ertragsschwache 
landwirtschaftliche Fläche handelt.“ Außer-
dem ist „mit der Errichtung der FF-PVA so-
wohl in der Gemarkung Rhaunen als auch 
auf Ebene der Verbandsgemeinde die 2% 
Grenze gewahrt und die landwirtschaftli-
chen Belange sind aufgrund der vergleichs-
weisen ertragsschwachen Flächen ange-
messen berücksichtigt“. Daher kann die 
Planung wie vorgesehen umgesetzt wer-
den.

Auswirkungen auf die allgemeinen 
Anforderungen an gesunde Wohn- 
und Arbeitsverhältnisse und die 
Sicherheit der Wohn- und Arbeitsbe-
völkerung

Dieser Planungsgrundsatz präzisiert die we-
sentlichen Grundbereiche menschlichen 
Daseins. Er enthält die aus den allgemei-
nen Planungsgrundsätzen entwickelte For-
derung für Bauleitpläne, dass die Bevölke-
rung bei der Wahrung der Grundbedürfnis-
se gesunde und sichere Wohn- und Arbeits-
bedingungen vorfindet.

Das bedeutet, dass das Wohn- und Arbeits-
feld so entwickelt werden soll, dass Beein-
trächtigungen vom Planungsgebiet auf die 
Umgebung und von der Umgebung auf das 
Planungsgebiet vermieden werden. Dies 

kann erreicht werden, indem unvereinbare 
Nutzungen voneinander getrennt werden.

Aufgrund der Größe könnten von dem ge-
planten Solarpark visuelle Beeinträchtigun-
gen mit Störungen der direkten Wohnum-
feldqualität ausgehen. Im konkreten Fall 
wurde für die PV-Freiflächenanlage jedoch 
ein siedlungsferner Standort gewählt, um 
direkte Beeinträchtigungen der Wohnum-
feldqualität ausschließen zu können. Bei 
der dichtesten Wohnnutzung handelt es 
sich um ein ca. 650 m entferntes Gebäude 
südöstlich des geplanten Solarparks, wel-
ches jedoch durch ein dazwischen liegen-
den Gehölzbestand im Bereich des Idarba-
ches von dem Plangebiet getrennt ist. Alle 
anderen Wohnnutzungen liegen in deutlich 
größeren Entfernungen. Aufgrund der groß-
flächig umgebenden, sichtverschattenden 
Gehölzbestände insbesondere im Nordwes-
ten, wird die Fläche mit Sichtbezügen deut-
lich eingeschränkt. Wenn überhaupt wird 
von den Wohngebieten aus nur ein sehr ein-
geschränkter Sichtbezug bestehen.

Grundsätzlich sind Solarparks emissions-
arm und verursachen betriebsbedingt kaum 
Lärmbelastungen. Die baubedingten Lärm-
emissionen werden aufgrund der Bauart 
von Solarparks zeitlich sehr begrenzt sein, 
so dass diese ohne größere Relevanz sind. 

Ebenso wenig geht von PV-Freiflächenan-
lagen ein Unfall- oder Katastrophenrisiko 
aus, da solche Anlagen keine gefährdenden 
Stoffe beinhalten. 

Von einer PV-Freiflächenanlage könnten 
daher lediglich störende Lichtreflektionen/
Blendwirkungen der PV-Module ausge-
hen. Hinsichtlich einer möglichen Blendwir-
kung kritisch sind Immissionsorte, die vor-
wiegend west- bis südwestlich und öst-
lich bis südöstlich einer PV-Anlage liegen 
und nicht weiter als 100 m von dieser ent-
fernt sind. Aufgrund der ausreichend gro-
ßen Entfernung zu den nächsten immis-
sionsrelevanten Nutzungen (Wohngebie-
te) sind schädliche Umwelteinwirkungen 
durch Lichtimmissionen und deren Blend- 
wirkungen daher nicht zu erwarten. 

Zusätzlich trägt die standardisiert auf den 
Solarzellen aufgebrachte Antireflektions-
schicht dazu bei, die durch die PV-Module 
entstehenden Lichtreflektionen auf ein Min-

Auswirkungen des Bebauungsplanes, Abwägung
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destmaß (1 - 4 % reflektiertes Licht) redu-
ziert werden.  

Unter dem Gesichtspunkt der Gesund-
heitsvorsorge ist zunächst festzustellen, 
dass von einer Freiflächenphotovoltaikan-
lage im Regelfall keine mit klassischen ge-
werblichen oder verkehrsintensiven Nut-
zungen vergleichbaren Belastungen aus-
gehen. Insbesondere sind von ihr typischer-
weise weder erhebliche Lärmimmissionen 
noch Luftschadstoffbelastungen oder sons-
tige gesundheitsrelevante Emissionen zu 
erwarten. Auch zusätzliche Verkehrsbelas-
tungen beschränken sich im Wesentlichen 
auf die Bauphase sowie auf gelegentliche 
Wartungs- und Pflegeverkehre. Im laufen-
den Betrieb ist die Anlage regelmäßig emis-
sionsarm.

Auch im Hinblick auf die Gesundheitsförde-
rung ist die Planung grundsätzlich positiv zu 
bewerten. Die Nutzung solarer Strahlungs-
energie dient dem Ausbau erneuerbarer 
Energien und unterstützt damit eine nach-
haltige, ressourcenschonende Energiever-
sorgung. Dies trägt mittelbar auch zu allge-
meinen gesundheitsförderlichen Lebensbe-
dingungen bei, insbesondere durch die För-
derung klimafreundlicher Energieerzeugung 
und die Reduzierung der Abhängigkeit von 
emissionsintensiven Energiequellen.

Die natur- bzw. landschaftsgebundene Er-
holung kann durch Photovoltaik-Freiflä-
chen-Anlagen als technische und einge-
zäunte Anlage verändert werden. Dies kann 
entweder infolge einer Verringerung von 
Flächen mit landschaftsbezogener Erho-
lungsnutzung ausgelöst werden oder durch 
eine erhebliche negative Veränderung der 
Erholungseignung und -qualität benachbar-
ter Erholungsflächen.

Aufgrund der strukturellen Ausprägung 
als landwirtschaftlich, schwerpunktmäßig 
ackerbaulich genutztes Offenland ohne be-
sondere Erlebnisqualität hat das Plangebiet 
für die Erholungsnutzung nur eine geringe 
Bedeutung. 

Durch den Geltungsbereich des Bebauungs-
planes verläuft die 16. Etappe des Saar- 
Hunsrück Steiges. Mit einer kleinen Ände-
rung der Wegeführung kann der Wander-
weg nördlich um den Solarpark herumge-
führt werden. 

Um weitere speziell ausgewiesene und ent-
sprechend ausgestattete Wanderwege oder 
landschaftsbezogene Erholungsgebiete mit 
erholungsspezifischen Infrastrukturen wie 
Wanderhütten, Einkehrmöglichkeiten, tou-

ristische Aussichtspunkten, speziellen Aus-
flugszielen, etc. handelt es sich bei dem im 
Einwirkungsbereich des geplanten Solar-
parks liegenden Flächen nicht.

Insgesamt ist die Bedeutung des betroffe-
nen Gebietes für die Erholung gering. Ein 
erhöhtes Konfliktpotenzial bezüglich der Er-
holungsnutzung besteht nicht.

Insgesamt sind keine erheblichen negativen 
Umweltauswirkungen auf den Menschen 
zu erwarten. Im Gegenteil wird durch den 
Betrieb des Solarparks elektrische Energie 
ohne die Freisetzung von Kohlendioxid er-
zeugt, was sich positiv auf die menschliche 
Gesundheit auswirkt.

Der Bebauungsplan kommt somit der For-
derung, dass die Bevölkerung bei der Wah-
rung der Grundbedürfnisse gesunde und si-
chere Wohn- und Arbeitsbedingungen vor-
findet, in vollem Umfang nach.

Auswirkungen auf die Erhaltung, 
Gestaltung und Erneuerung des Orts- 
und Landschaftsbildes, Auswirkungen 
auf die Erholungsfunktion

Nach Aufgabe der Nutzung der PV-Anlage 
wird diese zudem vollständig zurückgebaut.

Das Plangebiet und dessen Umgebung 
übernehmen weder eine besondere Funk-
tion für das Landschaftsbild noch für die 
landschaftsbezogene Erlebnisqualität und 
Erholungsfunktion.

Ebenso wenig handelt es sich um einen vi-
suell stark exponierten, weit einsehbaren 
oder einen siedlungsnahen Standort mit di-
rekten Beeinträchtigungen der Wohnum-
feldqualität. Der technisch geprägte zukünf-
tige Solarpark ist zwar mit negativen Land-
schaftswirkungen verbunden, die Wahr-
nehmbarkeit beschränkt sich jedoch auf 
einen nicht erheblichen Bereich. Die land-
schaftliche Eigenart des Gesamtgebietes 
wird im Vergleich mit der derzeitigen Situa-
tion nicht nennenswert, insbesondere nicht 
signifikant verändert. Negative Folgen für 
das Landschaftsbild und die damit verbun-
dene landschaftsbezogene Erholung gehen 
von dem Solarparkvorhaben nicht aus.

Zur Minderung der Beeinträchtigung der 
Landschaft erfolgt eine Beschränkung der 
Höhenentwicklung der PV-Module auf ma-
ximal 3,5 m.

Auswirkungen auf umweltschützende 
Belange

Zum planungsrelevanten Kenntnisstand las-
sen sich keine artenschutzrechtliche Ver-
botstatbestände erkennen, die dem Vorha-
ben grundsätzlich entgegenstehen.

Hinweise auf das Vorkommen von ökolo-
gisch hochwertigen Tier- und Pflanzenarten, 
deren Vorkommen der Errichtung einer PV-
Freiflächenanlage entgegenstehen könnte, 
liegen insgesamt nicht vor.

Um die vorhabenbedingten Beeinträchti-
gungen auf die verschiedenen Naturgüter 
(v.a. Boden, Fauna und Landschaftsbild) 
und Schutzgebiete (v.a. Landschaftsschutz-
gebiet LSG- 7134-010) zu minimieren, 
wurden Vermeidungs- und Minimierungs-
maßnahmen vorgegeben. Zum Ausgleich 
der verbleibenden Beeinträchtigungen 
(ökologisches Defizit) ist die Entwicklung 
von magerem Grünland innerhalb des Gel-
tungsbereiches vorgesehen. Bei Einhaltung 
der vorgegebenen Vermeidungs-, Minimie-
rungs- und Kompensationsmaßnahmen und 
bei Erteilung einer Genehmigung der unte-
ren Landespflegebehörde für die Durch-
führung des Vorhabens im Landschafts-
schutzgebiet stehen einer Ausweisung des 
Bebauungsplans „Solarpark Humesberg“ 
aus Sicht des Natur- und Umweltschutzes 
keine tatsächlichen, fachlichen oder recht-
lichen Gründe entgegen.

Auswirkungen auf die Belange des 
Bodenschutzes

Geologische Veränderungen gehen von 
einer PV-Freiflächenanlage nicht aus. Er-
hebliche Beeinträchtigungen können daher 
ausgeschlossen werden.

Im Zuge des Vorhabens kommt es - auf die 
Gesamtfläche bezogen - faktisch nur zu 
einer geringfügigen Versiegelung des Bo-
dens. Die Versiegelungen beschränken sich 
auf die Verankerungen für die Modulhalte-
rungen (Fundamente oder Rammpfosten) 
sowie ggf. den Bau von Betriebsgebäuden 
(z.B. Trafogebäude, Speicher und Zentral-
wechselrichter) und Erschließungsanlagen 
(z.B. Wege, Bedarfsparkplätze,...), d.h. tre-
ten lediglich punktuell auf. Auf dem weit-
aus größten Teil des Plangebietes bleiben 
sämtliche Bodenfunktionen erhalten. Auf-
grund der Vielzahl an vorhandenen Feld-
wirtschaftswegen sowohl innerhalb des 
Plangebietes als auch im direkten Umfeld 
sind keine zusätzlichen externen Erschlie-
ßungsmaßnahmen notwendig. Im Allge-
meinen wird das Schutzgut Boden bei PV-
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Freiflächenanlagen nur geringfügig beein-
trächtigt. Zudem handelt es sich um eine le-
diglich temporäre Bodeninanspruchnahme, 
da nach der Aufgabe der photovoltaischen 
Nutzung ein kompletter Rückbau der Ver-
siegelungen erfolgen wird.

Die Beeinträchtigungen des Bodens sind 
insgesamt als von geringer Wirkintensität 
und als ökologisch unerheblich zu bewer-
ten.

Ein spürbar positiver Effekt entsteht dem-
gegenüber durch die zukünftige Extensivie-
rung der landwirtschaftlichen Nutzung, da 
der Wegfall des Nährstoff- und Pflanzen-
schutzmitteleintrags sowie bei den betrof-
fenen Ackerflächen zusätzlich die langjähri-
ge Bodenruhe dem Boden die Möglichkeit 
zur Regeneration schafft.

Auswirkungen auf die Belange des 
Hochwasserschutzes und des Schutz-
gutes Wasser

Die Betroffenheit und damit eine Beein-
trächtigung von Oberflächengewässern 
kann weitestgehend ausgeschlossen wer-
den, da sich keine natürlichen Fließ- oder 
Stillgewässer im direkten Einwirkungsbe-
reich des Vorhabens befinden. 

Dem Gebiet kommt eine lediglich allgemei-
ne Bedeutung bezüglich des Grundwassers 
zu. Die geringfügige Verringerung der für 
die Infiltration von Regenwasser vorhande-
nen Fläche infolge der kleinflächigen Versie-
gelungen ist weder für den Oberflächenab-
fluss noch die Grundwasserneubildung von 
Bedeutung. Da das anfallende Regenwas-
ser über die schräg stehenden Module ab-
läuft und vor Ort vollständig und ungehin-
dert im Boden versickert, der Boden weit-
gehend unverändert erhalten bleibt und da-
her dessen Versickerungsfähigkeit nicht ver-
ändert wird, wird die Grundwasserneubil-
dungsrate trotz punktueller Versiegelungen 
und der Überdeckung mit Modulen im Ver-
gleich zur Ausgangssituation gleich bleiben. 
Eine Reduzierung der Grundwasserneubil-
dung und damit eine quantitative Verän-
derung des Grundwassers sind demzufolge 
nicht zu erwarten. Zu größeren Tiefbaumaß-
nahmen, die eine Grundwasserabsenkung 
verursachten könnten, oder zu Gründungen 
in einem Bereich mit hoch anstehendem 
Grundwasser wird es nicht kommen. Da-
durch verursachte Beeinträchtigungen sind 
daher ebenfalls nicht zu befürchten.

Mit relevanten Auswirkungen auf die Be-
lange des Hochwasserschutzes und des 

Schutzgutes Wasser ist insgesamt nicht zu 
rechnen.

Auswirkungen auf die Belange der 
Land- und Forstwirtschaft

Bei den Flächen, die für die Errichtung des 
Solarparks vorgesehen ist, handelt es sich 
ausschließlich um landwirtschaftliche Nutz-
flächen. Bei Realisierung des Vorhabens ge-
hen daher für die Dauer der Nutzung der 
Flächen als Photovoltaik-Anlage landwirt-
schaftliche Nutzflächen vorübergehend ver-
loren.

Die bewirtschaftenden Landwirte sind 
durch die Planung nicht in Ihrer Existenz 
gefährdet. 

Solarparks leisten einen Beitrag zur Errei-
chung der Energiewende im Sinne einer de-
zentralen Produktion erneuerbarer Ener-
gien und dient somit dem Allgemeinwohl. 
Die Landwirte sind durch den temporären 
Wegfall von Teilen ihrer Produktionsflächen 
nicht in ihrer Existenz gefährdet. Auf den 
Flächen werden keine Pestizide oder sons-
tige für Flora und Fauna schädlichen Subs-
tanzen eingetragen. Darüber hinaus wur-
de eine Rückbauverpflichtung und Folge-
nutzung „Landwirtschaft“ per Festsetzung 
in den Bebauungsplan aufgenommen. So-
mit ist gewährleistet, dass die überplan-
ten Flächen nach Beendigung der photovol-
taischen Nutzung wieder für die Landwirt-
schaft zur Verfügung stehen können.

Zudem wird in § 2 der EEG-Novelle, die am 
04.01.2023 in Kraft getreten ist, der Errich-
tung von Anlagen zur Produktion erneu-
erbarer Energien, wie folgt Vorrang einge-
räumt:

„Die Errichtung und der Betrieb von An-
lagen sowie den dazugehörigen Neben-
anlagen liegen im überragenden öffentli-
chen Interesse und dienen der öffentlichen 
Gesundheit und Sicherheit. Bis die Strom-
erzeugung im Bundesgebiet nahezu treib-
hausgasneutral ist, sollen die erneuerbaren 
Energien als vorrangiger Belang in die je-
weils durchzuführenden Schutzgüterabwä-
gungen eingebracht werden.“

Aus den genannten Gründen und aufgrund 
der besonderen Bedeutung der Nutzung re-
generativer Energien ist die Inanspruchnah-
me dieser landwirtschaftlichen Nutzflächen 
vertretbar.

Die Belange der Forstwirtschaft sind durch 
die Planung nicht direkt betroffen. Der er-

forderliche Abstand zum Wald wird einge-
halten. 

Auswirkungen auf die Belange der 
Versorgung, insbesondere mit Ener-
gie

Es sind keine negativen Auswirkungen 
auf die Belange der Versorgung bekannt. 
Die in der Freiflächen-Photovoltaik-Anla-
ge gewonnene Energie wird in das örtliche 
Stromnetz eingespeist. Ein Wasseranschluss 
ist nicht erforderlich und entsprechend nicht 
vorhanden.

Auswirkungen auf die Belange des 
Verkehrs

Die Erschließung des Plangebietes ist über 
einen Feldwirtschaftsweg - von der L 182 
kommend - gewährleistet.

Die verkehrliche Erschließung wurde vom 
Büro stra-tec mit dem LBM abgestimmt. 

Ein erhöhtes Park- oder Verkehrsaufkom-
men kann ausgeschlossen werden, da 
durch die Art der Nutzung kein Kunden-, 
Liefer- oder Publikumsverkehr entsteht. Das 
kaum als solches zu bezeichnende „Ver-
kehrsaufkommen“ beschränkt sich auf ein-
zelne wenige Fahrten pro Jahr zur Kontrolle 
bzw. Instandhaltung der Freiflächen-Photo-
voltaik-Anlage.

Die Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs 
auf der L 182 und der L 190 dürfen durch 
die Freiflächen-Photovoltaik-Anlage nicht 
negativ beeinträchtigt werden. Die geplan-
te Ausrichtung und Bauart der Solarmodule 
müssen sicher stellen, dass Verkehrsteilneh-
mer auf der L 182 und L 190 in keiner der 
beiden Fahrtrichtungen von Reflexionen be-
troffen sein werden, so dass keine Blendri-
siken bestehen.

Negative Auswirkungen auf die Verkehrssi-
cherheit durch die Freiflächen-Photovoltaik-
Anlage sind somit nicht zu erwarten.

Auswirkungen auf die Belange des 
Klimas

Im Zuge der Realisierung der geplanten 
Freiflächen-Photovoltaik-Anlage können 
durch die Überbauung mit PV-Modulen lo-
kalklimatische Veränderungen auftreten, da 
zum einen tagsüber unter den Modulrei-
hen durch die Überdeckungs- und Beschat-
tungseffekte niedrigere Temperaturen auf-
treten und zum anderen in den Nachtstun-
den infolge der Verhinderung der Abstrah-
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lung durch die überdeckenden Modultische 
eine verminderte Kaltluftproduktion erfolgt.

Der Einwirkungsbereich ist auf den unmit-
telbaren Eingriffsbereich beschränkt. Die 
Wirkintensität ist aufgrund der betroffe-
nen Flächengröße als gering zu bezeichnen. 
Großräumige klimarelevante Auswirkungen 
sind nicht zu erwarten.

Beeinträchtigungen durch entstehende Be-
lastungen der Luft (Kfz-Verkehr zu Instand-
haltungszwecken) können aufgrund des 
sehr geringen Ausmaßes als vernachlässig-
bar eingestuft werden. Entsprechend kann 
eine erhebliche Verschlechterung der lufthy-
gienischen Situation ausgeschlossen wer-
den.

Bei dem Vorhaben handelt es sich um ein 
Projekt zur regenerativen Energiegewin-
nung. Der Ausbau der Nutzung solarer 
Strahlungsenergie entspricht dem bundes-
politischen Ziel zur Gestaltung des Klima-
wandels durch Verringerung des CO2-Aus-
stoßes in Prozessen der Energieerzeugung.

Auswirkungen auf die Belange des 
Denkmalschutzes

Die GDKE hat den Geltungsbereich als 
archäologische Verdachtsfläche eingestuft, 
da sich bei der durchgeführten geophysi-
kalischen Prospektion auffällige Anomalien 
ergeben haben. Eine Bebauung ist erst nach 
Abschluss der bodendenkmalpflegerischen 
Sachverhaltsermittlungen und der Freigabe 
durch die GDKE Landesarchäologie Trier zu-
lässig. Somit sind keine negativen Auswir-
kungen auf die Belange des Denkmalschut-
zes zu erwarten. 

Weitere Sach- und Kulturgüter, insbeson-
dere Baudenkmäler, Grabungsschutzgebie-
te oder kulturhistorisch bedeutsame Land-
schaftselemente sind im Plangebiet auf der 
Grundlage der vorhandenen Geofachdaten 
nicht bekannt. Ein spezielles Konfliktpoten-
zial ist nach aktuellem Kenntnisstand nicht 
erkennbar. 

Auswirkungen auf private Belange

Negative Auswirkungen der Planung auf 
private Belange sind nicht zu erwarten.

Auswirkungen auf alle sonstigen 
Belange

Alle sonstigen bei der Aufstellung von Bau-
leitplänen laut § 1 Abs. 6 BauGB zu berück-
sichtigenden Belange werden nach jetzi-

gem Kenntnisstand durch die Planung nicht 
berührt.

Gewichtung des  
Abwägungsmaterials

Gemäß dem im Baugesetzbuch verankerten 
Abwägungsgebot (§ 1 Abs. 7 BauGB) wur-
den die bei der Abwägung zu berücksichti-
genden öffentlichen und privaten Belange 
gegeneinander und untereinander gerecht 
abgewogen und entsprechend ihrer Bedeu-
tung in den vorliegenden Bebauungsplan 
eingestellt.

Argumente für die Verabschiedung 
des Bebauungsplanes

•	 Schaffung der planungsrechtlichen Vor-
aussetzungen zur Gewinnung von rege-
nerativer Energie

•	 Keine erheblich negativen Auswirkun-
gen auf die Belange der Erholung

•	 Keine erheblichen negativen Auswir-
kungen auf die Belange der Landwirt-
schaft

•	 Keine negativen Auswirkungen auf die 
Belange der Forstwirtschaft 

•	 keine erheblichen, nicht ausgleichbaren, 
negativen Auswirkungen auf die Um-
welt bei Beachtung der festgesetzten 
Vermeidungs- und Minimierungsmaß-
nahmen,

•	 Keine negativen Auswirkungen auf die 
Belange des Hochwasserschutzes

•	 Keine negativen Auswirkungen auf die 
Belange des Bodenschutzes 

•	 Geringer Erschließungsaufwand: ledig-
lich interne Erschließung und Anschluss 
an Stromnetz erforderlich

•	 Keine negativen Auswirkungen auf die 
Belange des Verkehrs

•	 Keine negativen Auswirkungen auf die 
Ver- und Entsorgung

•	 Nach aktuellem Kenntnisstand keine 
negativen Auswirkungen auf die Belan-
ge des Denkmalschutzes

•	 Keine Beeinträchtigung privater Belan-
ge

Argumente gegen die Verabschie-
dung des Bebauungsplanes

Zwar gehen durch die Errichtung der Freiflä-
chen-Photovoltaik-Anlage landwirtschaftli-
che Produktionsflächen temporär verloren; 
allerdings können die betroffenen Flächen 

weiterhin landwirtschaftlich genutzt wer-
den.

Aus Sicht der Ortsgemeinde überwiegen 
der Klimaschutz und der Ausbau erneuerba-
rer Energien, welche dem Wohl der Allge-
meinheit dienen, als Belange des öffentli-
chen Interesses. Landwirtschaftliche Betrie-
be sind nicht existenziell betroffen.

Gewichtung und Abwägungs-
fazit

Im Rahmen des Verfahrens zur Aufstellung 
des Bebauungsplanes wurden die relevan-
ten Belange umfassend gegeneinander ab-
gewogen. Die positiven Argumente, insbe-
sondere dass die Errichtung und der Betrieb 
von Anlagen zur Produktion erneuerbarer 
Energien im überragenden öffentlichen In-
teresse liegen und der öffentlichen Sicher-
heit dienen überwiegen deutlich. Es gibt 
keine erheblich negativen Auswirkungen 
auf das Orts- und Landschaftsbild, gesunde 
Wohnverhältnisse, umweltschützende Be-
lange, den Verkehr oder die Ver- und Ent-
sorgung.  Insgesamt kommt die Abwägung 
zu dem Ergebnis, dass eine Umsetzung der 
Planung möglich ist.


